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Sicherheit und technischer Fortschritt 

Von Dir. u. Prof. Dr. Thomas A. Jaeger, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin DK 62 : 351 .78 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 4 (1974) Nr. 1 s. 2/6 

Manuskripteingang: 2. November 1973 

Inhaltsangabe 

Denkansätze zu einer übergeordneten systematischen Erfassung der Sicherheitsproblematik des technischen Fortschritts werden dis
kutiert. Die Entwicklung der Technik soll im Dienste der Verbesserung der Qualität des Lebens stehen, sie soll ökonomische und 
soziale Vorteile bringen. Aber jedes neue technische System und jede neue technologische Aktivität bringt auch neue potentielle Ge
fahren für Benutzer und Öffentlichkeit mit sich. Nutzen und Risiko beim Einsatz neuer technischer Systeme und neuer technologi
scher Aktivitäten der Wirtschaft müssen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. ln unserer Zeit nehmen diese abwägenden Ent

scheidungen eine immer größere Tragweite an . 

Sicherheitsproblematik - Technischer Fortschritt- Nutzen und Risiko 

Der technische Fortschritt bringt uns zwar die erwünschten 
ökonomischen, technischen und sozialen Vorteile, er leistet 
aber gleichzeitig durch unerwünschte Nebenwirkungen einen 
Beitrag zur Gefährdung unseres Lebensraumes im weitesten 
Sinne. 

Die gesamte Gefährdung des Lebensraumes des Menschen 
durch seine technischen Akitvitäten kann in zwei Haupt
gruppen unterteilt werden. 

In die erste Gruppe gehört die mittelbare und damit lang
fristige Gefährdung durch Wasser- und Luftverschmutzung, 
durch "Wärmeverschmutzung" und durch Lärmbelästigung. 
Bei dieser Gruppe besteht ein bedeutender zeitlicher Ab
stand zwischen Ursache und Manifestation der Auswirkun
gen. Dies scheint auch der wesentliche Grund dafür zu sein, 
daß ihr kausaler Zusammenhang von der Allgemeinheit in 
der Regel erst sehr spät - oder zu spät - erkannt wird , 
nämlich dann, wenn die Auswirkungen schon schmerzend 
spürbar geworden sind und wenn die Auswirkungen auch 
nach Abstellung der Ursachen noch lange fortbestehen. 

Die zweite Gruppe der Gefährdungen bei technischen Akti
vitäten sind die unmittelbaren oder kurzfristigen Gefähr
dungen, wie sie sich zum Beispiel im Straßenverkehr, im 
Schienen-, Schiffs- und Flugverkehr ergeben sowie beim Be
trieb industrieller Anlagen, beim Transport gefährlicher 
Güter usw .. 

Das Risiko, das die potentiellen Gefahren technischer Sy
steme in sich bergen, bringt den Begriff der technischen 
Sicherheit bzw. den reziproken Begriff des technischen Ri
sikos in's Spiel. Die Gefährdung des Menschen durch eine 
technische Aktivität - entweder direkt oder in indirekter 
Weise über die Gefährdung seines Lebensraumes - läßt sich 
in der einfachsten sinnvollen Weise durch das Produkt der 
stochastischen Faktoren "Eintrittswahrscheinlichkeit ge
fährlicher Ereignisse" und "Ausmaß der Schadensauswir
kungen" erfassen. Die so definierte Größe kann als objekti
ves Gefährdungsrisiko technischer Aktivitäten bezeichnet 
werden. Die Festsetzung einer zulässigen Größe für dieses 
objektive Risiko ist ein zentrales Problem sowohl der indu
striellen Technik als auch der Gesellschaft . Es geht um die 
Beantwortung der Frage "Wie sicher ist sicher genug? " . Die 
Antwort: "absolut sicher" ist verfehlt, denn es gibt keine 
absolute Sicherheit. Die Antwort "so sicher wie möglich" 
ist keine Antwort, denn mit Geld und weiteren ingenieur
mäßigen Anstrengungen kann jedes technische Risiko redu-
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ziert werden, - aber in Verbindung damit stellt sich die 
weitere Frage, ob finanzielles und intellektuelles Potential 
nicht anderweitig effektiver eingesetzt werden könnten. 
Nutzen und Risiko müssen gegeneinander abgewogen wer
den. 

In unserer Zeit nehmen diese abwägenden Entscheidungen 
eine immer größere Tragweite an, denn technische Innova
tionen tangieren heute die öffentliche Sicherheit oft in viel 
stärkerem Maße als in der Vergangenheit, entweder wegen 
der Größe der Systeme oder wegen ihres hohen Gefahren
potentials oder wegen ihrer massenhaften Verwendung. Die 
Systeme, die besondere Gefahren für die öffentliche Sicher
heit in sich bergen, können vom sicherheitstechnischen Ge
sichtspunkt aus in vier Kategorien eingeteilt werden: 

1) Versorgungssysteme für große Bevölkerungsgruppen, bei 
denen auftretende Fehler alle Benutzer gefährden kön
nen, (z.B. Stadtwasserversorgungssysteme, Nahrungsmit
tel- und Arzneimittel-Herstellungs- und Verteilungs
systeme); 

2) weitausgebreitete Systeme mit einer großen Zahl unab
hängiger Benutzer, bei denen sich die Benutzer unterein
ander gefährden können, (z.B. Straßenverkehrssysteme, 
auch Verwendung von Insektiziden) ; 

3) große Personentransport-Einheiten (Eisenbahn, Schiffe 
und große Flugzeuge) ; und schließlich 

4) Systeme mit Energiequellen mit dem Potential plötzli
cher Energiefreisetzung und/oder der gefährlichen Ver
unreinigung der Umwelt (Staudämme, Heizkraftwerke, 
Kernkraftwerke, chemische Werke, große Transportbe
hälter für gefährliche Stoffe). 

Die mit diesen technischen Systemen assoziierten spezifi
schen Gefahrenpotentiale und die Wahrscheinlichkeitendes 
Eintretens von Schadensfällen erfordern, wie gesagt, ein Ab
wägen von Nutzen und Risiko. Die Bewältigung dieser Auf
gabe erfordert eine gedankliche Methodik, mit der sich eine 
Integration technischer, wirtschaftlicher, soziologischer, 
psychologischer und ökologischer Kenntnisse zusammen 
mit einem Wertsystem bewältigen läßt. 

Die Aufgabe enthält eine politische, eine planerische und 
eine technische Fragestellung. 

Die 1. Frage lautet : 
Welche Einschränkungen sind aus Sicherheitsgründen gegen 



eine Gefährdung des Menschen und seines Lebensraumes 
den verschiedenen gesellschaftlich wünschbaren technischen 
Aktivitäten gesamthaft aufzuerlegen? -Die Festlegung des 
gesamthaft tolerierten Grundrisikos pro Person für ein be
stimmtes Land beinhaltet eine Abwägung im politischen 
bzw. moralischen Entscheidungsraum. 
Die 2. Frage lautet: 
Wie sind die technisch-ökonomischen Aufwendungen für 
Sicherheitsmaßnahmen (und auch Einschränkungen der per
sönlichen Freiheit) auf die verschiedenen technischen Akti
vitäten zu verteilen? - Dieplanerischen Überlegungen und 
Maßnahmen sollten einerseits auf ein risikomäßig möglichst 
ausgeglichenes System technischer Aktivitäten abzielen, an
dererseits sollte dabei das im politisch-moralischen Ent
scheidungsraum akzeptierte Grundrisiko für die Gesamtheit 
der technischen Aktivitäten bei minimalen Aufwendungen 
eingehalten werden. 

Die 3. Frage liegt auf der ingenieurtechnischen Ebene. Sie 
lautet: Wie kann die geforderte Sicherheit eines konkreten 
technischen Einzelsystems mit einem Minimum an techni
schem Aufwand bzw. einem Minimum an betrieblich ein
schränkenden Vorschriften erreicht werden? - Auf dieser 
Ebene sind Entscheidungen über die Verteilung der Aufwen
dungen für primäre Sicherheit und für sekundäre Sicherheits
vorkehrungen zu treffen, sofern die betreffenden Vorschrif
ten hierfür einen Freiraum lassen. Sodann beinhaltet die 
Aufgabe einen rein technisch-wirtschaftlichen Optimierungs
prozeß am konkreten Objekt. 

Meine weiteren Betrachtungen berühren die übergeordnete, 
allgemeine Problematik der technischen Sicherheit bzw. des 
technischen Risikos. Eine Beschäftigung mit diesen poli
tisch-sozio-ökonomischen Fragen zeigt, daß die Denkan
sätze zu einer tiefergehenden Analysierung des Risikopro
blems in der Technik noch ganz in den Anfängen stecken. 

Eine in den letzten Jahren vorrangig wirksam werdende 
Triebfeder zum Nachdenken über das Risikoproblem in der 
Technik ist die Reaktortechnik. Unter den Ingenieuren und 
Wirtschaftsfachleuten der Reaktortechnik breitet sich näm
lich die Ansicht aus, daß die Öffentlichkeit in einer fast bis 
zur Psychose gesteigerten Besorgnis über die potentiellen 
Gefahren von Kernkraftwerken in einem Ausmaß Garantien 
gegen das Risiko von Reaktorunfällen erzwungen habe, das 
in keinem rechten Verhältnis zu der objektiven Schwere des 
Risikos stehe, - es sei vergleichend hingewiesen auf die er
hebliche Gesundheitsgefährdung beispielsweise durch die 
weiträumige Anwendung von Insektiziden, durch Luftver
unreinigungen in Großstädten oder auf die Unfallgefahr im 
Straßenverkehr. 

Man meint in diesen industriellen Kreisen, daß die Reaktor
technik mit einer ganz ungerechtfertigt hohen Verpflichtung 
zur Risikominderung belastet worden sei, während in fast 
allen anderen Bereichen der Technik weit weniger strenge 
Sicherheitsanforderungen gestellt werden. Man möchte er
reichen, daß die Reaktortechnik auf dem Niveau des allge
meinen technischen Risikos angesiedelt wird, - natürlich 
unter gebührender Berücksichtigung der Besonderheiten der 
Strahlengefahr in som<~tischer und genetischer Hinsicht. 
Ingenieure und Wirtschaftsfachleute der Reaktortechnik 
weisen also auf vermeintliche oder tatsächliche Unausge
glichenheiten in der Verteilung der technisch-ökonomischen 
Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen auf die verschie
denen technischen Aktivitäten der Gesellschaft hin. Damit 
wird zusammen mit den vehementen Gegenargumenten von 

Gegnern der Kernenergietechnik ein starker Impuls zur Ent
wicklung einer geordneten Übersicht und zum Aufbau einer 
Philosophie der technischen Sicherheit gegeben. 

Wer sich mit den Denk-Kategorien der Sicherheitsvorkeh
rungen von Kernreaktoren befaßt, - also mit Fragen der 
technischen Zuverlässigkeit, der Koizidenzwahrscheinlich
keiten von Schadensfällen, der parallelen, überzähligen Si
cherheitssysteme und des fail-safe von Sicherheitssystemen, 
der mehrfachen unabhängigen Schutzbarrieren, - und wer 
dann vergleichende Betrachtungen mit dem technischen Si
cherheitsdenken auf anderen Bereichen unserer technologi
schen Umwelt anstellt, der stößt zwangsläufig auf erhebliche 
Inkonsistenzen in der Einstellung des Menschen gegenüber 
den in technischen Aktivitäten enthaltenen Risiken. 

Eine vergleichende Betrachtung der technisch-konkreten 
Sicherheitsphilosophie der Reaktortechnik beispielsweise 
mit der des Straßenverkehrs kann in erschreckte Verwunde
rung versetzen. Oder man fragt sich beispielsweise, wieso 
eigentlich Staudämme errichtet werden dürfen, ohne daß 
dahinter mehrfache Sicherheitsdämme vorgesehen werden 
müssen, - ein scheinbar absurder Gedanke. 

Diese hier berührten Inkonsistenzen sind indikativ daftir, 
daß das Ingenieurwesen als Hervorbringer der Technik 
offenbar übergeordneter Maßstäbe sowie einer Methodologie 
bedarf, um die Frage "Wie sicher ist sicher genug? " ange
messen beantworten zu können. Aus einem auf wirtschaft
lichen Motiven fußenden Bestreben gibt also die Reaktor
technik starke Impulse zur längst überfälligen Schaffung ei
nes möglichst präzisen Begriffssystems mit möglichst quan
tifizierbarem Inhalt für eine möglichst rationale Gesamtana
lyse der Gefährdung des Menschen und seines Lebensraumes 
durch technische Aktivitäten. 

Die Frage "Wie sicher ist sicher genug" wird an allen Fronten 
einer sich ständig weiterentwickelnden Technik täglich neu 
gestellt. Sie wird. bisher meist pragmatisch beantwortet und 
im allgemeinen in einem langsamen Anpassungsprozeß an 
das gesellschaftliche Wägungs- und Wertungssystem sukzes
sive korrigiert. Die sicherheitstechnische Entwicklung in 
vielen Bereichen der Technik ist traditionell durch einen 
dynamischen Prozeß der Anpassung erfolgt. Dabei hat die 
durch Desaster -- also durch große Unfälle oder schwer
wiegende ökologische Störungen wie bei der Wasserver
schmutzung -- alarmierte öffentliche Meinung -- mit er
heblichem Phasenverzug -- schrittweise Korrekturen von 
Risiken bewirkt, die sich dem Wägen und Werten der Öffent
lichkeit als nicht entsprechend herausstellen. Meist sind es 
aus wirtschaftlichem Egoismus oder aber aus mangelnder 
Systemübersicht eingegangene zu hohe Risiken gewesen, die 
zu korrigieren waren. 

Gruppenegoismen sollte natürlich entgegengewirkt werden, 
und krasse Fehleinschätzungen des technischen Risikos aus 
mangelnder Systemübersicht können wir uns bei dem heu
tigen Stand der Technik und ihrer großen Verbreitung so
wie dem Wachsen der potentiellen unmittelbaren oder lang
fristigen Gefahren eigentlich nicht mehr leisten. Das tradi
tionelle Prinzip "durch Schaden wird man klug" muß abge
löst werden von einer vorausschauenden, umfassenderen 
und tieferen Analyse der Sicherheitsprobleme als sie bisher 
üblich gewesen ist. 

Einen seltenen Ausnahmefall in der Geschichte der Technik 
stellt die Entwicklung der Reaktortechnik dar. Die Reaktor-
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technikist staatlicherseits von vornherein einer außerordent
lich strengen Sicherheitskontrolle unterworfen worden, 
ohne daß ernste Schadensfälle dazu Anlaß gegeben haben. 
Die bei der Sicherheitsüberwachung angewandten umfassen
den Systemanalysen und Grundsätze haben dazu geführt, 
daß heute die an sich potentiell äußerst gefährlichen atom
technischen Anlagen tatsächlich wesentlich sicherer sind als 
irgendwelche anderen industriellen Großanlagen in der Welt. 
Wobei sich wiederum die Frage aufdrängt: "Wie sicher ist 
sicher genug? " 

Die rationale Beantwortung dieser Frage erfordert einen ob
jektiven Überblick über das Gesamtproblem der gesellschaft
lichen Wünschbarkeit technischer Aktivitäten und der nach
teiligen Nebenwirkungen technischer Systeme. Die Grund
lagen, die notwendig sind, um einen solchen Überblick zu 
gewinnen, müssen noch weitgehend erarbeitet werden. 

Mit dem Versuch der Klärung der Frage nach der gesell
schaftlich angemessenen Sicherheit technischer Systeme -
d.h. nach einem von einer informierten allgemeinen Öffent
lichkeit als angemessen erachteten Verhältnis zwischen 
Nutzen und assoziierter Gefahr - betreten Ingenieure, 
Wirtschaftler, Verwaltungsfachleute und Politiker ein 
äußerst komplexes Gebiet, das übrigens auch durch psycho
logische Momente stark belastet ist. Die große Schwierigkeit 
in der Systemanalyse bildet schließlich die Notwendigkeit 
der Quantifizierung von subjektiven Wertvorstellungen. Eine 
Unzahl von wissenschaftlichen und emotionellen Diskussio
nen über den Wert oder Unwert von systemanalytischen Ge
dankenmodellen mit Inkorporation solcher Werte sind in 
den letzten Jahren geführt worden. Eine latente Ratlosigkeit 
läßt sich nicht verleugnen, - und das Desinteresse, die In
kompetenz oder das Versagen der Philosophen gegenüber 
dem Phänomen "Technik" ist zu beklagen. 

Aber zumindest beginnt sich in Ingenieurkreisen und in der 
allgemeinen Öffentlichkeit die Erkenntnis durchzusetzen, 
daß beim Aufbau einer immer umfassender und beherrschen
der werdenden Technik in einem begrenzten Lebensraum 
der · Entwicklung einer konsistenten Methodologie zur Ab
schätzung technischer Risiken und der Aufstellung von Kri
terien zu ihrer Beurteilung eine eminente Bedeutung zu
kommt. Das Ziel ist die Entwicklung eines geeigneten Be
griffssystems und Instrumentariums fUr die rationale Beant
wortung der Frage "Wie sicher ist sicher genug? ". 

Die wichtigste Bezugskoordinate stellt dabei das Konzept 
des Grundrisikos dar. Die Definition eines solchen Grund
risikos liefert die Kriterien, an denen sich der durch im
pliziten Gesamtkonsensus der Gesellschaft akzeptierte Ri
sikopegel technischer Entwicklungen orientiert und nach 
denen sich die Sicherheitsmaßnahmen für technische Akti
vitäten richten sollten. Die Denkansätze zu einer Erfassung 
des Grundrisikos in der Technik gehen von der Unterschei
dung der Aktivitäten des Menschen in freiwillige Aktivitäten 
und in von der Gesellschaft aufgezwungener Partizipierung 
an gemeinschaftlichen Aktivitäten aus. - Die sozialpsycho
logische Betrachtung zeigt, daß zwei verschiedene Kategorien 
bei der Akzeptierung von technischen Gefahrenmomenten 
unterschieden werden können, nämlich ( l) Risiken bei tech
nischen Aktivitäten, an denen eine Einzelperson freiwillig 
partizipiert, und (2) Risiken bei technischen Aktivitäten, bei 
denen die Gesellschaft dem Individuum die Partizipierung 
auferlegt. Diese beiden Fälle unterscheiden sich durch eine 
um Größenordnungen divergierende Einstellung von Per
sonen zum Risiko. 
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Ein Mensch, der zu seiner Bequemlichkeit und Zeitersparnis 
ein Automobil benutzt, geht dafür fre !willig ein nicht uner
hebliches Risiko für Leib und Leben ein. - Ein Individuum 
in einer Gesellschaft, die sich der Bequemlichkeit erfreut, 
die eine reichliche und billige Versorgung mit elektrischer 
Energie für alle Phasen des Lebens mit sich bringt, muß da
für unfreiwillig verschiedene Gefährdung in Kauf nehmen, 
wobei - wie die Statistiken ausweisen - die Glieder der 
Gesellschaft jedoch nur ein Tausendstel des Gefahrenmo
mentes akzeptieren, das sie im Falle des individuellen Stra
ßenverkehrs zu tragen gewillt sind. 

Die sozialpsychologische Möglichkeit zur Bewertung neuer 
Risiken besteht darin, daß sie mit solchen Risiken verglichen 
werden, die die Menschen bereits akzeptiert haben, - ob
wohl derartige Vergleiche erhebliche Inkonsistenzen in der 
Einstellung der Menschen zum Risiko aufzeigen. Das Leben 
ist voll von Risiken, - an einige gewöhnen wir uns mehr als 
an andere, und wir fürchten diejenigen am wenigsten, an die 
wir uns am meisten gewöhnt haben. Trotz solcher subjek
tiver Inkonsistenzen meine ich, daß der richtige Weg für die 
Gewinnung von Maßstäben zur Bewertung eines technischen 
Risikos für die Öffentlichkeit darin zu bestehen hat, daß 
dieses Risiko mit bereits gewohnten, akzeptierten Grund
risiken verglichen wird. 

Das Risiko, in Friedenszeiten an einer natürlichen Krankheit 
zu sterben, also beispielsweise an Tuberkulose, Lungenent
zündung, Herzkrankheiten oder Krebs, kann als ein Bezugs
pegel für die Grundrisikobewertung genommen werden. Die
ses Risiko ist auch in der technisch zivilisierten Welt immer 
noch das größte Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, daß die 
Durchschnittsperson der Bevölkerung innerhalb der nächsten 
Stunde an einer Krankheit stirbt, beträgt 1 : 1 Million. Für 
die in dieser Hinsicht relativ wenig gefährdete Altersgruppe 
zwischen 10 und 45 Lebensjahren liegt die krankheitsbe
dingte Mortalitätsrate bei etwa 10% des Durchschnittswertes 
für die Gesamtbevölkerung. - Der gesamtdurchschnittliche 
Wert von I : 1 Million pro Stunde kann als ein Richtwert 
genommen werden, an dem sich die Bereitschaft zur Über
nahme von Risiken messen läßt. 

Das Risiko, das Leben durch einen Autounfall zu verlieren, 
liegt derzeit bei eben diesem Wert von 1 : 1 Million pro 
Fahrstunde; das Risiko der Verkehrsluftfahrt liegt bei l : 
1 Million pro Flugstunde, (was bei einem anderen statisti
schen Bezug, nämlich im Bezug auf Streckenkilometer, be
deutet, daß Fliegen 10 mal sicherer als Autofahren ist). 

Daraus ist zu schließen, daß bei einer freien Aktivität -
mit bedingter Notwendigkeit - im Austausch für Bequem
lichkeit und Zeitersparnis ein Risiko in Höhe der gesamt
durchschnittlichen natürlichen Mortalitätsrate in Kauf ge
genommen wird. Da größere Bevölkerungsgruppen an Stra
ßen- und Flugverkehr partizipieren, stellt diese erfolgte Ein
pendelung wahrscheinlich ein echtes gesellschaftliches Urteil 
über eine annehmbare Relation zwischen Nutzen und Risiko 
dar. Im Austausch für besondere Vorteile, --beispielsweise 
die sehr niedrigen Kosten von Charterflügen -- werden er
höhte Risiken eingegangen. 

Eine ganz andere Relation gilt bei gewissermaßen unfrei
willigem Partizipieren an allgemeinen gesellschaftlichen 
Aktivitäten, selbst wenn diese für das Individuum praktisch 
unverzichtbar sind. Es gibt Anzeichen, daß dem Individuum 
in solchen Fällen nur ein Tausendstel des Risikos als an
nehmbar erscheint, das es bei freiwilligen Aktivitäten zu tra-



gen bereit ist. Bei diesen allgemeinen Einschätzungen von 
Ri,:;iken spielen aber innerhalb jeder größenordnungsmäßigen 
Kategorie vielerlei psychologische Faktoren mit. Beispiels
weise ist es aus irgendwelchen Gründen für die Öffentlich
keit eher akzeptabel, wenn tausend Menschen in einer gro
ßen Serie kleinerer Unfälle das Leben verlieren, als wenn 
hundert Menschen bei einem einzigen seltenen Unfall um's 
Leben kommen. Die öffentliche Meinung gründet ihre Wer
tung also nicht auf einen objektiven Risikobegriff, sondern 
sie tendiert zu einer Aversion gegen große katastrophale Er
eignisse. Ereignisse mit großen Auswirkungen werden sub
jektiv risikomäßig überproportional bewertet. 

Sozialpsychologische Gründe lassen es also nicht als akzepta
bel erscheinen, wenn auf der planerischen Ebene mit einem 
objektiven Risikobegriff operiert würde. Nun kann ein sub
jektiv empfundenes Risiko definiert werden, indem eine von 
der Auswirkung abhängige Aversionsfunktion eingeführt 
wird, die als zusätzlicher Faktor zum Produkt der stochasti
schen Faktoren "Schadenseintrittswahrscheinlichkeit" und 
"Schadensausmaß" hinzutritt. Eine solche Aversionsfunk
tion ist der quantitative Ausdruck eines subjektiven Wer
tungssystems, das von Person zu Person verschieden sein 
kann und das auch vom Typ des Schadensereignisses - me
chanisch, chemisch oder radiologisch - abhängig sein kann. 
Es scheint, daß bei der Verteilung technisch-ökonomischer 
Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen auf verschiedene 
potentiell geHihrliehe technische Aktivitäten auf solche 
Aversionsfunktionen Rücksicht genommen werden muß. 

Ein wichtiger sozialpsychologischer Faktor in der Ein
schätzung von Risiken ist die Größe der einem technischen 
Risiko ausgesetzten Bevölkerungsgruppe. Beispielsweise ist 
die von einer verhältnismäßig kleinen Gruppe der Bevölke
rung betriebene private Fliegerei (Sport und Verkehr) be
zogen auf die Personenflugstunde etwa 20 mal risikoreicher 
als die kommerzielle Verkehrsluftfahrt (die Statistik gilt für 
die USA). Das Produkt von Unfall-Wahrscheinlichkeit und 
Größe der teilnehmenden Bevölkerungsgruppe ergibt aber in 
beiden Fällen etwa den gleichen Wert. Aus dieser und ande
ren Statistiken läßt sich erkennen, daß bei Aktivitäten aus 
freiem Willen, das annehmbare Risiko sich auf einen Wert 
einpendelt, der etwa umgekehrt proportional der Anzahl 
der an einer Aktivität partizipierenden Menschen ist. 

Wie aber steht es im Falle der dem Individuum von der Ge
sellschaft aufgezwungenen Partizipierung an gemeinnützigen 
Unternehmungen? Darf der Ingenieur bei der Auslegung 
technischer Systeme für die Gemeinschaft von dieser Hypo
these der inversen Proportionalität ausgehen? Eine ausge
prägte derartige Neigung hat beispielsweise bei der Stand
ortwahl von Kernkraftwerken bestanden. Die frühere, sicher
heitsmäßig begründete Tendenz, Reaktoren in dünn besiedel
ten Gebieten zu errichten, wirft eine ethische Frage auf: 
nämlich, ob einer unfreiwillig betroffenen Person nur des
halb ein größeres Risiko aufgebürdet werden darf, weil sie 
einer kleineren Gruppe angehört. Man ist dieser unbequemen 
Frage mittlerweile mit dem einigermaßen plausiblen Argu
ment der leichteren Evakuierbarkeit ausgewichen. 

Ein weiterer wichtiger sozialpsychologischer Faktor bei der 
Einschätzung von Risiken durch die Öffentlichkeit ist der 
Grad der Gefahrenbewußtheit - Zum Beispiel werden Bau
konstruktionen, wie Häuser, Brücken oder Staumauern von 
einem großen Teil der öffentlichen Meinung für besonders 
sicher gehalten, so daß der konventionelle Ingenieurbau im 
allgemeinen keinen besonderen Pressionen zur Erhöhung 

von Bauwerkssicherheiten seitens der Öffentlichkeit ausge
setzt ist . Die Statistik sieht jedoch anders aus. Beispielsweise 
weist eine niederländische Statistik aus, daß - wohlgemerkt 
in Jahren ohne Überschwemmungskatastrophen, Orkanen 
oder Sabotageakten - etwa 2000 von den 3 Millionen Ge
bäuden und Bauwerken in den Niederlanden schwer be
schädigt werden oder gar einstürzen. Das Schadensrisiko 
liegt also in der Größenordnung von 1 : 10 000 pro Jahr. Scha
densursache sind je zur Hälfte Brände und unvorhergesehene 
extreme Lasteinwirkungen sowie Materialfehler. 

Die Wahrscheinlichkeit des Bruches großer Staumauern oder 
großer Staudämme liegt bei 1 : 10 000. In der Welt gibt es 
etwa 10 000 große Stauwerksbauten, und durchschnittlich 
jedes Jahr bricht eine große Staumauer oder ein Staudamm, 
was stets eine tödliche Katastrophe für die stromab lebende 
Bevölkerung ist. 

Der Grad der Gefahrenbewußtheit ist auch im Fall der allge
meinen Luftverschmutzung noch nicht entfernt der objekti
ven Gefahr angepaßt. Auf diesem Gebiet gibt' es eine er
schreckende neuere Statistik: Aus der Differenz der Todes
rate infolge Lungenkrebs bei Nichtrauchern für die ländliche 
Bevölkerung und für die städtische Bevölkerung der USA ist 
eine der Luftverschmutzung zuzuschreibende Todesrate von 
10 : 100 000 pro Person und Jahr geschätzt worden, bezo
gen auf die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten. Die 
Quote dieser Sterbensfälle erreicht ein Drittel der Quote der 
tödlichen Verkehrsunfälle. 

Nach dieser kurzen Beleuchtung verschiedener Aspekte des 
Risikoproblems in der Technik möchte ich zu den eingangs 
formulierten Grundfragen der Nutzen-Risiko-Abwägung zu
rückkehren und diesen Fragen einige grundsätzliche Be
trachtungen widmen: 

Die 1. Frage war wie folgt formuliert: 
Welche Einschränkungen sind aus Sicherheitsgründen gegen 
eine Gefährdung des Menschen und seines Lebensraumes 
den verschiedenen gesellschaftlich wünschbaren Aktivitäten 
gesamthaft aufzuerlegen? 

Die Festregung des gesamthaft tolerierten Grundrisikos pro 
Person für ein bestimmtes Land beinhaltet eine Abwägung 
im politisch-moralischen Entscheidungsraum, die sich etwa 
auf die folgenden grundsätzlichen Überlegungen stützen 
könnte: 

Mit größeren Aufwendungen an Kapital und ingenieur
mäßigen Anstrengungen läßt sich natürlich jedes technische 
Risiko reduzieren, jedoch sind die dafür erforderlichen 
Resourcen an Geld, Material und Arbeitskraft in einer Ge
sellschaft begrenzt. Diese Beschränkung begrenzt die Redu
zierbarkeit des technischen Risikos. Wenn man also das Ri
siko des Versagens von Bauwerken ganz allgemein durch 
Verdoppelung der Aufwendungen auf einen Bruchteil redu
zieren würde, dann könnten nur halb so viele Projekte ver
wirklicht werden, also nur halb so viele Wohnhäuser, Kran
kenhäuser, Fabriken, Straßen, Brücken und Stauwerke ge
baut werden. 

Höhere Anforderungen an die technische Sicherheit würden 
demnach zwar auf der einen Seite die direkten Gefahren re
duzieren, aber sie würden auf der anderen Seite auch eine 
Senkung des allgemeinen Lebensstandards bewirken und da
mit dem Trend zu einer Reduzierung der allgemeinen Mor
talitätsrate durch verbesserte Lebensbedingungen entgegen
wirken. 
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Ein echtes Abwägen von Nutzen und Risiko bedeutet dem
nach, daß Politiker, Wirtschaftler und Ingenieure nicht nur 
die mit der Errichtung einer technischen Anlage oder mit 
der Einführung einer technischen Innovation assoziierten 
Gefahren in die Betrachtung einzubeziehen haben, sondern 
daß sie auch den Schaden und die Gefahren abschätzen 
müssen, die eine Unterlassung einer technischen Aktivität 
bedeuten würde. Richtet man eine solche Abwägung von 
Nutzen und Risiko in äußerst einengender Weise auf den 
Verlust und Gewinn von Menschenleben aus, so erhält man 
ein relativ konkretes, aber allerdings quantitativ kaum er
faßbares Kriterium für politische Entscheidungen: das soge
nannte Prinzip der geringsten Gesamt-Mortalität. 

Die 2. Frage der Nutzen-Risiko-Abwägung lautete: 
Wie sind die technisch-ökonomischen Aufwendungen (und 
auch Einschränkungen der persönlichen Freiheit) für Sicher
heitsmaßnahmen auf die verschiedenen technischen Aktivi
täten zu verteilen? 

Die Ermittlung der zweckmäßigen Verteilung von Anteilen 
des Cesamt-Grundrisikos unter die verschiedenen techni
schen Aktivitäten beinhaltet Abwägungen im politisch-pla
nerischen Entscheidungsraum. Es geht dabei um das Problem 
der wirtschaftlichen Optimierung unter sozialpsycholo
gischen Nebenbedingungen, wie z.B. der Aversionsfunktion, 
sowie unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Wertvorstel
lungen über die relative Wünschbarkeit technischer Aktivitä
ten. Infolge der Einführung subjektiver Gewichtungsgrade 
führt eine solche sozio-ökonomische Optimierung notwendig 
zu einer teureren Gesamtlösung als eine rein ökonomische 
Optimierung, aber sie führt bei richtiger Gewichtung zu ei
ner akzeptableren Lösung. 

Allgemein kann gesagt werden, daß in einem risikomäßig 
sozio-ökonomisch optimal ausgeglichenen System techni
scher Aktivitäten der zulässige Anteil einer Aktivität am 
Grundrisiko der Gefährdung des Menschen und seines Le
bensraumes dann heraufgesetzt werden darf, wenn das Pro
dukt aus wirtschaftlicher Bedeutung und sozio-ökonomi
schem Prioritätsgrad zunimmt. 

Dabei ergibt sich jedoch die Frage danach, wie und von wem 
die gesellschaftlich "richtigen" Werte für den sozio-ökono
mischen Prioritätsgrad bestimmt werden. Dies ist ohne 
Zweifel eine hochpolitische Frage, denn hierbei stehen oft 
Gruppeninteressen den physischen, moralischen und ästhe
tischen Bedürfnislagen der allgemeinen Gesellschaft konträr 
gegenüber, - Beispiel: Überschall-Passagierluftverkehr. 

Zuweilen besteht in der Öffentlichkeit aber auch eine ausge
prägte Tendenz zur Hemmung von allgemein wünschbaren 
Innovationen auf Grund einer Überbewertung nachteiliger 
Nebenwirkungen der betreffenden Technologie. In diesem 
Fall müssen Wirtschaftler und Ingenieure aus ihrer überge
ordneten Sicht des zukünftigen gesellschaftlichen Nutzens 
verhindern, daß übertriebene Anforderungen an die techni
sche Sicherheit die Entwicklung einer sozio-ökonomisch 
wünschbaren Technologie zu stark hemmen. 

Auf der anderen Seite muß die Öffentlichkeit vor einer zu 
großen eigenen Risikobereitschaft geschützt werden, die vor 
allem dann gegeben ist, wenn die für eine angemessene tech
nische Sicherheit eines technischen Systems notwendigen 
Vorkehrungen dem Einzelnen direkt erkennbar an den 
Geldbeutel gehen. Beispielsweise nimmt die Öffentlichkeit 
die Verteuerungen, die notwendige Sicherheitsvorkehrungen 
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und Abgasentgiftungsanlagen im Automobilbau mit sich 
bringen, nur zögernd und erzwungenermaßen in Kauf. 

Ingenieure, Wirtschaftler und Politiker müssen also bei der 
Beantwortung der Frage "Wie sicher ist sicher genug?" stets 
das technische System in allen seinen Bezügen betrachten. 

Als Grundlage für den Entscheidungsprozeß ist zunächst die 
Entwicklung eines systemanalytischen Modells erforderlich. 
Ein solches Modell soll ein qualitativ klar überblickbares 
Bild der gegebenen Zusammenhänge vermitteln. Darüber 
hinaus dürfte sein Wert darin bestehen, daß die Entschei
dungsgremien durch die Logik des Analysenmodells veran
laßt werden, Entscheidungen transparent zu machen. Das ist 
vor allem dann wichtig, wenn Gruppeninteressen in Konflikt 
mit allgemeinen Lebensbedürfnissen der Gesellschaft ge
raten. 

Das systemanalytische Modell kann natürlich keine Ent
scheidungsautomatik sein, sondern es ist ein Instrumentari
um des betreffenden Entscheidungsgremiums. Was nun die 
Quantifizierung subjektiver Wertvorstellungen über die re
lative sozio-ökonomische Wirksamkeit einer technischen 
Aktivität und was die Berücksichtigung sozialpsychologisch 
bedingter Sicherheitsparameter in dem Modell angeht, so 
sind diese Ansätze natürlich in erster Linie von der Zusam
mensetzung des Entscheidungsgremiums selbst abhängig; 
aber auch die Modalitäten der Entscheidungsfindung 
spielen - wie man weiß - eine bedeutende Rolle. 

Literatur 

C. Starr: 
Social Benefit versus Technological Risk. 
Science 165, 19. Sept. 1969 

Public Safety. A Growing Factor in Modern Design. 
National Academy of Engineering, Washington, D.C., 1970 

Th.A. Jaeger: 
Das Risikoproblem in der Technik. 
Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, 
36 (1970) No. 7, p. 201 

S.P. Mauch und Th. Schneider: 
Die unmittelbare Gefährdung unseres Lebensraumes (Ver
such eines quantitativen Begriffssystems). 
Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, 
37(197l),p.l75 



Neuartige lösbare Kupplung zum Verbinden von Schläuchen in der Autogentechnik 

Von lng. (grad.) Eberhard Rost, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin DK 621 .643.418.02:621.791 .032 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (SAM) 4 (1974) Nr. 1 S. 7/8 

Manuskripteingang: 21. Dezember 1973 

I nha ltsa ngabe: 

Aufbau und Arbeitsweise einer neuen Schlauchkupplung mit selbsttätiger Gassperre für die Autogentechnik werden beschrieben. 
Mit dieser in der Bundesanstalt für Materialprüfung entwickelten Schlauchkupplung sind Unfälle durch Verwechselungen der 
Gasanschlüsse ausgeschlossen . 

Autogentechnik - Schlauchkupplungen 

1. Einleitung 

In der Praxis der Autogentechnik ist es notwendig, an ver
schiedenen Stellen in der Werkstatt oder im Freien Schweiß
oder Schneidarbeiten auszuführen. Für diesen Zweck müs
sen die vorhandenen Gaszuführungsschläuche durch längere 
Schläuche ersetzt oder verlängert werden, wenn die Gas
quelle nicht ortsbeweglich ist. Die Verbindung zwischen 
den Schläuchen kann durch den Einbau einer Doppel
schlauchtülle nach DIN 854 2 [ 1] oder durch Schlauchkupp
lungen erfolgen. Schlauchkupplungen sind hier sehr beliebt , 
weil sie schnell und ohne Werkzeug von Hand betätigt wer
den können. Für die Verbindung von Schläuchen bietet der 
Fachhandel eine Reihe verschiedener Bauarten von 
Schlauchkupplungen an, die häufig neben den Verbindungs
elementen automatische Gassperren enthalten. 

Da die Verbindungselemente von Kupplungen bisher nicht 
genormt sind, ist nicht sichergestellt, daß die Kupplungs
hälften verschiedener Hersteller für eine Gasart, z. B. Ace
tylen, nicht mit den Kupplungshälften für andere Gasarten, 
z. B. Sauerstoff, verbunden werden können. Dadurch be
steht die Gefahr, daß Sauerstoff in die Brenngasleitung 
strömt und mit dem Brenngas ein zündbares Gasgemisch 
bildet . Beim Anzünden des Brenners kann das Gasgemisch 
im Schlauch detonieren, was zum Bersten desselben und da
mit zu Unfällen führen kann. 

In der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) wurde, um 
dies zu vermeiden, eine Schlauchkupplung für Brenngas und 
Sauerstoff entwickelt, die die BAM als Normvorschlag für 
eine Einheitskupplung dem Deutschen Normenausschuß 
(DNA) vorgestellt hat. Im folgenden wird über den Aufbau 
und die Arbeitsweise sowie über die Funktionsprüfung und 
Ausbrennprüfung dieser Kupplung berichtet. 

Rufnahmt:t~iL 

2. Aufbau und Arbeitsweise 

Bei der hier vorgestellten Kupplung handelt es sich um eine 
Steckkupplung für Betriebsüberdrücke bis 20 bar mit selbst
tätiger Gassperre. Die Kupplung, die im Bild 1 im Halb
schnitt dargestellt ist, besteht aus dem Aufnahmeteil und 
dem Kupplungsstift. Das Aufnahmeteil besteht aus den Tei
len: 

1 Rohr (Brenngas) 10 Führungshülse 
2 Kupplungsstift (Brenngas) 11 Ventilkörper 
3 Stift 12 Feder 
4 Schiebehülse 13 0-Ring 
5 Gehäuse 14 Dichtung 
6 Schraube 15 0-Ring 
7 Eingangsstutzen 16 Kupplungsstift (Sauerstoff) 
8 Feder 17 Rohr (Sauerstoff) 
9 Feder 

In das Rohr 1 ist.der Eingangsstutzen 7 mit dem 0-Ring 15 
geschraubt. Der 0-Ring dichtet den Eingangsstutzen und 
das Rohr gegen die Atmosphäre ab. In dem Rohr 1 befindet 
sich - in Strömungsrichtung gesehen - auf der Eingangssei
te ein Ventil, das aus dem Ventilkörper 11, der Dichtung 14, 
der Feder 12 und der Führungshülse 10 besteht. Das Ventil 
ist in drucklosem Zustand (Überdruck= 0 bar) durch Feder
kraft geschlossen und wird geöffnet, wenn der Kupplungs
stift 2 bzw. 16 mit der Aufnahmehälfte eingekuppelt wird. 
Beim Einkuppeln laufen zwei um 180° versetzte Stifte 3 
gegen den Druck der Feder 8 auf einen Kegel am Kupplungs
stift . Gleichzeitig bewegen sich die Stifte senkrecht zur 
Kupplungsachse nach außen, um anschließend in die Ring
nut des Kupplungsstiftes einzurasten. Dabei wird der vorde
re zylindrische Teil des Kupplungsstiftes in den im Rohr 1 
bzw. 17 befindlichen 0-Ring 13 geschoben. Während der 

Bild 1 
Unverwechselbare lösbare Steckkupplung 
mit selbsttätiger Gasrperre (für Brenngas) 
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Brenngas- Rufnahmele!l 

Bewegung des Kupplungsstiftes wird das Ventil aufgestoßen. 

Der Kupplungsstift rastet im Aufnahmeteil zwangsläufig ein, 
d. h. beide Teile halten in keiner Zwischenstellung zusam
men. Der 0-Ring bildet die Abdichtung zwischen dem Me
dium und der Atmosphäre auf der Ausgangsseite der Kupp
lung. 

Auf das Rohr 1 bzw. 17 ist der Entriegelungsmechanismus 
geschoben. Er besteht aus zwei Stiften 3 mit Feder 8, Schie
behülse 4, Schraube 6, Druckfeder 9 und Gehäuse 5. Beim 
Auskuppeln wird das Gehäuse 5 in Strömungsrichtung ge
gen die Kraft der Feder 8 geschoben. Dadurch wird die 
Schiebehülse 4, die zwei um 180° versetzte Schlitze hat, in 
der gleichen Richtung bewegt. Das hat zur Folge, daß die 
Stifte 3 auf dem kegeligen Teil der Schiebehülse hochfahren. 
Gleichzeitig wird das Ventil durch die Kraft der Feder 8 auf 
seinen Sitz gepreßt. 

Im entkuppelten Zustand kann also Gas nicht aus dem Auf
nahmeteil ausströmen. Die Kupplung kann daher auch wäh
rend des Betriebes betätigt werden. Der Entriegelungsmecha
nismus kann nur - in Strömungsrichtung gesehen - betä
tigt werden. Wird beispielsweise am Brenner zwecks Ände
rung des Arbeitsplatzes gezogen und bleibt die Kupplung 
dabei an irgendwelchen Gegenständen hängen, so führt dies 
nicht zum Auskuppeln der Verbindungselemente. 

3. Unverwechselbarkeit 

Um eine Verwechselung von Aufnahmeteil für Brenngas 
und Kupplungsstift für Sauerstoff bzw. von Aufnahmeteil 
für Sauerstoff und Kupplungsstift für Brenngas auszuschlie
ßen, haben das Rohr 1 und der Kupplungsstift 2 der Brenn
gaskupplung gegenüber dem Rohr 17 und dem Kupplungs
stift 16 der Sauerstoffkupplung eine andere Form und da
durch verschiedene Abmessungen. Außerdem sind die Ein
stecktiefen der Kupplungsstifte beider Bauarten sowie die 
Lage der Ventile in den Kupplungen verschieden. 

Dadurch kann der Kupplungsstift der Brenngaskupplung 
zwar in das Aufnahmeteil der Sauerstoffkupplung und der 
Kupplungsstift der Sauerstoffkupplung in das Aufnahmeteil 
der Brenngaskupplung gesteckt werden, ohne daß Einra
sten und damit ein Gasdurchfluß möglich sind(vgl. Bild 2). 

4. Ausgeführte Prüfungen 

In der BAM wurden mit mehreren Prototypen eine Punk
tionsprüfung und eine Ausbrennprüfung vorgenommen. 

Die Kupplungen wurden zunächst auf Dichtheit gegen die 
Atmosphäre bei Überdrücken von 5 mbar, 100 mbar, 1 bar, 
10 bar und 30 bar und anschließend auf Dichtheit der Gas-
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Bild 2 
Unverwechselbare lösbare Steckkupplung 
mit selbsttätiger Gassperre 

sperre bei Überdrücken von 5 mbar, 100 mbar, I bar und 
20 bar entsprechend den Anforderungen der Vornorm 
DIN 8544 [2] untersucht. Die Prüfmuster wurden danach 
bei einem Gasüberdruck von 30 bar und einer zusätzlichen 
Zugkraft von 30 kp darauf geprüft, ob sich die Kupplungs
elemente bei dieser Belastung voneinander lösen. Schließ
lich folgte die Prüfung auf Dauerbeanspruchung, bei der je
des Prüfmuster bei einem Zuströmüberdruck von 20 bar 
I OOOmal ein- und ausgekuppelt wurde. Nach dieser Prüfung 
wurden die Dichtheitsprüfungen wiederholt. 

Die geprüften Kupplungen waren bei der Dichtheitsprüfung 
gegen die Atmosphäre und bei der Dichtheitsprüfung der 
Gassperre gasdicht. Die Dauerbeanspruchung sowie die Zug
belastung wurden von allen Geräten einwandfrei und ohne 
Beschädigungen der Kupplungen überstanden. Auch die Wie
derholung der Dichtheitsprüfungen nach der Dauerbean
spruchung verlief zufriedenstellend. 

Ein Muster der Sauerstoffkupplung wurde auf Ausbrennsi
cherheit geprüft. Die Kupplung wurde mit Sauerstoff, der 
auf 60°C vorgewärmt worden war, 50 Druckstößen von je
weils 1 bar auf 21 bar bei einer Einwirkdauer von I 0 Se
kunden je Druckstoß ausgesetzt. Die Kupplung hat auch 
dieser Beanspruchung standgehalten. 

5. Zusammenfassung 

Es wurden Aufbau und Arbeitsweise sowie die Prüfung einer 
in der Bundesanstalt konstruierten unverwechselbaren lös
baren Schlauchkupplung mit selbsttätiger Gassperre für die 
Autogentechnik beschrieben, die die BAM als Normvor
schlag für eine Einheitskupplung dem Deutschen Normen
ausschuß (DNA) vorgestellt hat. 

Die Kupplung unterscheidet sich von den im Handel befind
lichen vor allem dadurch, daß die Kupplungsstifte für eine 
Gasart in die Kupplungs-Aufnahmeteile der anderen Gasart 
zwar hineinpassen, jedoch weder die Gassperre öffnen kön
nen noch dort verriegelt werden können. 

Bei der Funktionsprüfung genügten die Kupplungen den An
forderungen der Vornorm DIN 8544. 
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Inhaltsangabe: 

Das von Koenen und lde entwickelte Stahlhülsenverfahren zur Bestimmung der thermischen Sensibilität explosionsfähiger fester und 
flüssiger Stoffe ist eines der drei Prüfverfahren, die die sachliche Grundlage des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe bilden. 

Um das Verfahren weiter zu normieren und somit mögliche Unsicherheiten in der Beurteilung explosionsfähiger Stoffe auszuschal.,. 
ten, wurde ein Gasbrennertyp entwickelt, bei dessen Verwendung die Erhitzung der Stahlhülse mit Propangas vorgenommen werden 
kann. Die bei Anwendung dieses Gasbrenners erhaltenen Stahlhülsenergebnisse stehen sowohl in bezugauf die Grenzdurchmesser als 
auch in bezugauf die t-Zeiten in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen, die unter Verwendung von Stadtgas als Heizgas erhal
ten werden. 

Stahlhülsenverfahren- Grenzdurchmesser- Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe 

1. Einleitung 

Die meisten Explosivstoffe, aber auch andere nicht als Ex
plosivstoffe hergestellte oder verwendete explosionsfähige 
chemische Verbindungen und Stoffmischungen, weisen die 
Eigenschaft auf, bei thermischer Beanspruchung unter mehr 
oder weniger festem Einschluß explosionsartig zu zerfallen. 
Eine der Methoden zur Ermittlung dieser als "thermische 
Sensibilität" bezeichneten Eigenschaft stellt das in den 50 er 
Jahren in der Bundesanstalt flir Materialprüfung von Koenen 
und Ide entwickelte Stahlhülsenverfahren dar [ 1 ,2]. 

Bei diesem Prüfverfahren werden 27 cm3 des zu untersu
chenden Stoffes in eine aus Tiefziehblech gefertigte Stahl
hülse von 34 cm3 Volumen eingefüllt. Die Stahlhülse wird 
mit einer Düsenplatte fest verschlossen. Diese Düsenplatte 
enthält eine zentrische Bohrung, die als Abströmöffnung für 
die beim Erhitzen der geprüften Substanz auftretenden gas
förmigen Zersetzungsprodukte dient. Die gefüllte und ver
schlossene Stahlhülse wird in einem Schutzkasten durch die 
Flammen von vier Gasbrennern annähernd gleichmäßig er
hitzt. Die Versuche werden mit Düsenplatten ausgeführt, die 
sich im Durchmesser der Bohrung unterscheiden. Festgestellt 
wird derjenige größte Durchmesser - Grenzdurchmesser ge
nannt -, bei dem unter drei Versuchen mindestens einmal 
eine Explosion der geprüften Substanz eintritt. Als Explo
sion wird die Zerlegung der Stahlhülse in mindestens drei 
Teile gewertet. 

Neben der Ermittlung des Grenzdurchmessers werden die 
"t-Zeiten" bestimmt. Unter t 1 ist die Zeit, die zwischen dem 
Beginn des Versuches und dem ersten Auftreten sichtbarer 
Anzeichen einer Reaktion (Funken, Feuer, Nebel usw.) ver
geht, zu verstehen, während t2 die Zeit zwischen dem ersten 
Anzeichen und dem Ende der Reaktion (Explosion) angibt. 

Bei der Entwicklung des Stahlhülsenverfahrens wurde aus 
Gründen der einfachen Handhabung und aus Kostengründen 
Stadtgas als Heizgas verwendet. Um die gleichartige Ver
suchsdurchführung zu gewährleisten, wurde festgelegt, daß 
die vier verwendeten Gasbrenner mit insgesamt 3 6 1 Stadtgas 
pro Minute betrieben werden sollen. Unter Zugrundelegung 
eines Heizwertes von 4 000 kcal/Nm3 für Stadtgas entstehen 
bei dem Verbrennen der angegebenen Gasmenge 144 kcal/ 
min. Die Luftzufuhr in den Brennern sollte außerdem so 
eingestellt werden, daß die Spitzen der inneren blauen Ke
gel der Gasflammen die Stahlhülse gerade nicht mehr berüh-

ren. Weitere Bedingungen für das Erhitzen der Stahlhülse 
wurden nicht festgelegt. 

Das Bestreben, das Prüfverfahren nicht nur intern, sondern 
sowohl national als auch international anwendbar zu ma
chen, führte zu der Notwendigkeit, die Verwendung auch 
anderer Heizgase zu erwägen. Aus diesem Grunde wurden 
gegen Ende der SOer Jahre Versuche in der Bundesanstalt 
und auch in der damaligen Außenstelle der Bundesanstalt, 
dem jetzigen Institut für chemisch-technische Untersuchun
gen, ausgeführt, bei denen Propan als Heizgas verwendet 
wurde. Bei diesen Versuchen war davon ausgegangen wor
den, daß für das Verhalten eines Stoffes bei thermischer Be
anspruchung unter sonst gleichbleibenden Bedingungen die 
zugeführte Wärmemenge pro Zeiteinheit maßgebend sei. Un~ 
ter der Annahme, daß die der Substanz in der Stahlhülse zu
geführte Wärmemenge pro Zeiteinheit im wesentlichen durch 
den Heizwert des Heizgases bestimmt sei, und unter Zugrun
delegung eines Heizwertes für Propan von 22 350 kcal/Nm3 
und für Stadtgas von 4000 kcal/Nm3 sowie einer vorge
schriebenen Verwendung von 36 1 Stadtgas pro Minute, 
mußten ca. 6 1 Propan pro Minute verbrannt werden, um 
die gleiche Wärmemenge pro Zeiteinheit bei Verwendung 
von Propan und von Stadtgas zu erzeugen. Bei diesen Über
legungen blieb jedoch außer acht, daß nicht die gesamte 
durch Verbrennen des Heizgases erzeugte Wärmemenge voll
ständig auf die in der Stahlhülse befindliche Prüfsubstanz 
einwirkt. Abhängig von der Dimensionierung der Verbren
nungseinrichtung, der Menge der dem Brenner zugeführten 
Luft, der Größe der Flamme, der Temperaturverteilung in 
der Flamme, usw., werden unterschiedliche Anteile der zur 
Verfügung stehenden Verbrennungswärme der Prüfsubstanz 
in der Stahlhülse zugeführt. 

An sechs verschiedenen Stoffen wurden damals Vergleichs
prüfungen unter Verwendung von Stadtgas und Propan aus
geführt, die- bis auf einen Fall- zu befriedigenden Ergebnis
sen führten, d.h. es wurden gleiche Grenzdurchmesser für 
die entsprechenden Stoffe bei Verwendung von Stadtgas 
und Propan erhalten. Im Falle der t-Zeiten ergaben sich z.T. 
erhebliche Unterschiede. Um mit Propan reproduzierbare 
Ergebnisse zu erzielen, mußte jegliche Zugluft von der 
Versuchseinrichtung ferngehalten werden, da sonst die Flam
men stark fächelnd an der Stahlhülse vorbeistrichen. Die da
mals erhaltenen Versuchsergebnisse schienen jedoch ausrei-
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Bild 1 
Zeitlicher Temperaturverlauf in Stahlhülsen bei Beheizung mit Stadt
gas oder Propan 

chend, die Versuchsbedingungen für das Stahlhülsenverfah
ren unter Verwendung von Propan als Heizgas wie folgt in 
Form einer Bekanntmachung des Bundesarbeitsministeriums 
[3] verbindlich festzulegen: Das aus einer mit einem Redu
zierventil 500 mm WS versehenen Stahlflasche entnomme
ne Propan soll vier Teclubrennern zugeführt werden, deren 
Gasdüsen einen Durchmesser von 0,8 mm aufweisen sollen. 
Der Außendurchmesser der Brennerschornsteine soll 19 mm 
betragen, die maximal angewendete Gasmenge soll geringer 
als 6,8 1/min. sein. 

In der Zwischenzeit hat das Stahlhülsenverfahren weltweite 
Anerkennung gefunden. Ausdruck dafür ist die Aufnahme 
des Verfahrens in zahlreiche nationale und international gül
tige Gesetze, Verordnungen und Übereinkommen [ 4-7]. 
Außerdem zählt das Stahlhülsenverfahren zu den internatio
nal anerkannten Standardmethoden zur Prüfung explosions
fähiger Stoffe [8-13]. 

Bereits seit einiger Zeit, und im verstärkten Maße seit In
krafttreten des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
(Sprengstoffgesetz), wurden der Bundesanstalt Klagen der 
Anwender des Stahlhülsenverfahrens bekannt, wonach die 
Verwendung von Propan als Heizgas unter den oben genann
ten Versuchsbedingungen sehr schwierig sei und zu Ergeb
nissen führe, die in verschiedenen Fällen nicht identisch wa
ren mit den Versuchsergebnissen, die unter Verwendung von 
Stadtgas erhalten worden waren. Diese Unterschiede in den 
Versuchsergebnissen wurden besonders bei Stoffen mit klei
nen Grenzdurchmessern (1-3 mm) beobachtet. Aus diesem 
Grunde schien es notwendig, die Versuchsbedingungen für 
das Stahlhülsenverfahren unter Verwendung von Propan als 
Heizgas neu zu untersuchen. 

2. Versuche und Ergebnisse 

Bei den nunmehr ausgeführten Versuchen wurde nicht wie 
früher dem Heizwert des zur Verwendung gelangenden Heiz
gases die ausschließliche Bedeutung zugemessen, sondern es 
wurde davon ausgegangen, daß der Grenzdurchmesser und 
die t-Zeiten Funktionen des zeitlichen Temperaturverlaufes 
in der Stahlhülse seien. 

Ziel der Untersuchungen war es, neben einer möglichst ge
nauen Festlegung der Versuchsbedingungen einen Gasbren
nertyp zu entwickeln, der stabile Flammen reproduzierbarer 
Größe und Temperaturverteilung ergibt. Außerdem sollte 
der Möglichkeit der willkürlichen Veränderung der Flamme 
durch genaue Festlegung der Abmessungen der Brennerele
mente entgegengewirkt werden. Unter Einhaltung der ge-
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nannten Bedingungen sollten bei Verwendung von Stadtgas 
und Propan möglichst identische Ergebnisse sowohl in bezug 
auf die Grenzdurchmesser als auch in bezug auf die t-Zeiten 
erhalten werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurde zunächst der zeitliche 
Temperaturverlauf an verschiedenen Stellen in der Stahlhül
se bei Verwendung von Stadtgas gemessen und registriert. 
Die Stahlhülsen waren entweder leer, mit feinem Seesand 
oder mit Dibutylphthalat gefüllt; die Temperaturmeßstel
len befanden sich entweder direkt am inneren Boden der 
Stahlhülse oder 25 mm oberhalb des Hülsenbodens. In Bild 1 
geben die Kurven 2 und 2a den zeitlichen Temperaturver
lauf in den Stahlhülsen bei der Verwendung von 36 1 Stadt
gas pro Minute wieder. Zum Vergleich sind die Kurven der 
ursprünglichen Versuche aus der damaligen Veröffentlichung 
von Koenen und Ide [ 1] in das Bild 1 übertragen und mit 1 
und 1 a bezeichnet worden. Die deutlich zu erkennenden 
Unterschiede zwischen den Kurven 1 und 2 bzw. 1a und 2a 
sind möglicherweise dadurch zu erklären, daß sich die Zu
sammensetzung des bei den Berliner Gaswerken erzeugten 
Stadtgases im Laufe der letzten 20 Jahre unter Beibehaltung 
des Heizwertes geändert hat. 

Für die weiteren Untersuchungen wurden die Stadtgaskur
ven 2 und 2a herangezogen. Erste orientierende Versuche 
zeigten, daß den vier Gasbrennern Propangasmengen von 
2,5 - 4,5 1/min zugeführt werden mußten, um Kurvenzüge 
für den zeitlichen Temperaturverlauf in der Stahlhülse zu er
halten, die den Kurvenzügen 2 bzw. 2a möglichst deckungs
gleich waren. Bei der Verwendung solch geringer Gasmengen 
war es jedoch praktisch unmöglich, leicht anzündbare und 
stabil brennende Gasflammen zu erhalten, sofern die Ab
messungen der handelsüblichen Teelu-Brenner beibehalten 
wurden. Um diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, wur
den die Gasbrenner durch Einziehen eines Innenschornstei
nes und durch Verkleinerung der Gasdüse im Brennerfuß 
verändert. 

Durch systematische Änderungen der mittels Rotameter ge
messenen Propangasmenge, der DurchstrÖmgeschwindigkei
ten und der Brennerabmessungen wurden die den zeitlichen 
Temperaturverlauf in den Stahlhülsen charakterisierenden 
Kurvenzüge den unter Verwendung von Stadtgas erhaltenen 
Kurven angenähert. In den Bildern 2 und 3 sind einige aus
gewählte Kurvenzüge wiedergegeben. 
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Bild 2 
Zeitlicher Temperaturverlauf in Stahlhülsen bei Beheizung mit Stadt
gas oder Propan 
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Bild4 
Propangasbrenner für das Stahlhülsenverfahren 

Die beste Annäherung an die Stadtgaskurven 2 bzw. 2a wur
den unter folgenden Bedingungen erhalten: 

Das aus einer mit Reduzierventil 500 mm WS versehenen 
Stahlflasche entnommene Propangas (DIN 5 1622) wurde 
auf möglichst kurzem Wege durch normale Gasschlauchlei
tungen vier modifizierten Tedubrennern möglichst gleichar
tig zugeführt. Die entsprechenden Abmessungen der Teelu
brenner sind dem Bild 4 zu entnehmen. Den vier Brennern 
wurde eine Propangasmenge von 3,2 1/min zugeführt; die 
Gasmenge wurde mit einem Rotameter kontrolliert. 

Der Durchmesser der Gasaustrittdüsen in den Brennerfüßen 
beträgt ca. 0,6 mm. Dies gewährleistet, daß unter beschrie
benen Bedingungen nur ca. 4. I Propangas pro Minute - bezo
gen auf 4 Teclubrenner -verbrannt werden. Durch ein in die 
Gaszuführungsleitung zwischen Propangasflasche und Rota
meter geschaltetes feingängiges Reduzierventil läßt sich die 
Gasmenge von 3,2 1/min schnell und einfach einstellen. Um 
auch die Luftzufuhr zu den Brennern konstant zu halten, 
wurden in die bis zum Anschlag zugeschraubte Rändelplatte 
am Brennerfuß vier konzentrisch angeordnete Löcher von 
6,5 mm Durchmesser gebohrt. 

Aus den Bildern l und 2 ist zu ersehen, daß die Kurvenzüge 
2 und 3 bzw. 2a und 3a im wesentlichen nur um einen klei
nen Betrag parallel zueinander verschoben sind. Diese Paral
lelverschiebung dürfte sich in bezug auf die Ergebnisse des 
Stahlhülsenversuches nur unwesentlich in den t-Zeiten be
merkbar machen. 

Mit der so entwickelten Versuchseinrichtung wurden an ins
gesamt 18 verschiedenen Stoffen Vergleichsmessungen un
ter Verwendung von Stadtgas und Propan ausgeführt. Zur 
vergleichenden Untersuchung wurden feste und flüssige 
Stoffe, reine Stoffe und Mischungen, Salpetersäureester, Ni
trokörper und organische Peroxide herangezogen, deren 
Grenzdurchmesser im unteren Bereich der möglichen Werte-

skala lagen. Die in der Tabelle wiedergegebenen Ergebnisse 
zeigen sowohl in bezug auf die Grenzdurchmesser als auch 
in bezug auf die t-Zeiten gute Übereinstimmungen. Nur in 
fünf Fällen wurden im Bereich der Grenzdurchmesser ge
ringfügige Abweichungen beobachtet, die, da an Mischungen 
und technischen Produkten beobachtet, mit möglichen In
homogenitäten in den verwendeten Substanzen erklärt wer
den können. 

3. Zusammenfassung 

Um bei Verwendung von Propan als Heizgas reproduzierba
re Ergebnisse zu erhalten, die mit den unter Verwendung 
von Stadtgas erhaltenen Werten übereinstimmen,müssen fol
gende Versuchsbedingungen eingehalten werden: 

l. 3,2 I Propan pro Minute müssen möglichst gleichmäßig 
den vier Gasbrennern zugeführt werden. Die Gasmenge 
ist mittels Rotameter zu kontrollieren. 

2. Das Propangas muß unter einem konstanten Druck von 
500 mm WS den Brennern zugeführt werden. 

3. Der in Bild 4 wiedergegebene Brenner ist unter gerrauer 
Einhaltung der angegebenen Abmessungen zu verwenden. 

4. Die Luftzuführungsschraube am Brennerfuß ist bis zum 
Anschlag zuzudrehen. 

5. Die übrigen Bedingungen bei der Durchführung des Stahl
hülsenverfahrens sind entsprechend den Angaben von 
Koenen und lde einzuhalten. 

Die Verfasser danken Herrn TRHS Heinz Klappmann für 
seine Hilfe bei der Konstruktion des Gasbrenners. 
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Gasart 

Einwaage Stadtgas Propan 

Stoff (g] D [mm] t 1 [s] t 2 [s] Expl. + D [mm] t 1 [s] t 2 [s] Expl. + 
k. Expl.- k. Expl.-

Nitrozellulose-Chips 15,0 8 8 0 
E 510, 18% Dibutylphosphat 10 8 0 

Trinitrophenol 22,5 5 59 16 
6 57 11 

3,5-Dinitro-2-chlorbenzoesäure 17,5 3,0 55 12 
3,5 I 56 16 

Trinitrofl uorenon 11,0 2,5 64 5 
3,0 49 11 

2-Chlormethyl-4,6- 16,5 2,5 15 30 
dinitrophenol 3,0 19 32 

Dinitrosophenol 15,0 2,0 9 1 
2,5 8 4 

Dinitrodiphenyläther 24,0 1,5 101 29 
2,0 I 99 37 

• 
2,4-Dinitrodiphenylamin 14,5 1,5 38 13 
(techn.) 2,0 50 22 

2-Methyl-4(5)-nitroimidazol- 17,0 1,0 8 0 
Na-Salz 1,5 10 0 

D-ANS-100 19,5 1,0 10 1 
1,5 9 1 

Pikrylchlorid 21,0 - - -
(techn.) 1,0 86 51 

p-Nitro-o-aminophenoi-Na-Salz 21,5 1,0 11 6 

Luperox 130 24,5 3,5 39 5 
4,0 39 5 

Butanox HC 31,0 3,0 33 13 
3,5 33 10 

t-Butylperisobutyrat 24,0 1,5 27 12 
:> 23% lsopar-L 2,0 20 8 

Luperox 70 23,0 1,5 31 0 
2,0 26 10 

t-Butylperacetat< 72 % 23,5 1,5 27 0 
in Shellsol T 2,0 22 4 

Butanox M50 50% 31,0 1,0 35 13 
in Dimethylphthalat 1,5 35 11 

Tabelle 1 
Vergleichswerte beim Stahlhülsenverfahren unter Verwendung von 
Stadtgas und Propan 

[8] Mason, C.M. u. Cooper, J.C. 
Report No. TAS-20-72-2; März 1972 
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for Safety and Consumer Affairs 
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+ 2,0 7 2 + 
- 2,5 8 4 -

+ 1,5 98 33 + 
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1,0 10 4 -
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Ankündigung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der 
"Referenzsubstanzen und Normalvergleichsmethoden (RBG)" 

die die Kommission in den Jahren 1973 bis 1975 zu fördern beabsichtigt 

Durch Beschluß des Rates vom 18. Juni 1973 ist für die Eu
ropäische Wirtschaftsgemeinschaft ein Forschungsprogramm 
auf dem Gebiet der "Referenzsubstanzenl )und -methoden 

( Referenzbüro der Gemeinschaft)" für einen Zeitraum von 
drei 'Jahren, gerechnet vom I. Januar 1973 an, festgelegt 
worden. 

Das Aktionsprogramm der Gemeinschaft soll die einzelstaat
lichen Bemühungen verstärken , zusammenfassen, harmoni
sieren und ergänzen. 

Das Programm umfaßt : 
a) Sekretariatsgeschäfte; 
b) - Bestandsaufnahme und Definition des Bedarfs an neuen 

zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM); 
- technische Spezifikation der ZRM; 
- Entwicklung und Herstellung der ZRM ; 
- vergleichende Analyse der Ergebnisse ; 
- europäische Zertifizierung der technischen Merkmale 

der ZRM; 
- Zulassung der Laboratorien; 
- Charakterisierung der Materialien. 

Je nach der Lage der verschiedenen Sektoren kommen fol
gende Aktionsformen in Betracht: 

Wechselseitige Information der privaten und öffentlichen 
Einrichtungen der Mitgliedstaaten über den Bedarf und 
die Verfügbarkeiten; 
Abstimmung der Aktionen zwischen diesen Einrichtun
gen; 
Finanzierung der durch die vorerwähnten Arbeiten not
wendigen Ausgaben; 
Einsatz des Potentials der Gemeinsamen Forschungsstelle 
zur Ergänzung und Erweiterung der einzelstaatlichen Ak
tionen. 

Für die in Zusammenarbeit durchzuführenden Arbeiten wur
den bereits folgende Gebiete und Themen ausgewählt: 

1. Eisenmetalle 
2. NE-Metalle 
3. anorganische chemische Erzeugnisse 
4. physikalische oder technologische Eigenschaften der 

ZRM. 

In anderen Bereichen der industriellen oder wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Gemeinschaft (Arzneimittel, organische und 
Erdölchemie, Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Umweltschutz 
usw.) werden Erhebungen oder Studien vorbereitet. 

Allgemeine Grundsätze ftir die organisatorische Durchftih
nmg und die Finanzierung 

Alle praktischen und theoretischen Arbeiten werden in 
den Laboratorien der Mitgliedstaaten, der Industrie und 
der Kommission durchgeführt. 

I) Aufgrund der terminologischen Entwicklung auf diesem 
Gebiet wurde beschlossen, den Ausdruck " Referenzsub
stanzen" überall dort in den Texten durch "Referenzma
terialien" zu ersetzen, wo er im generellen Sinne und 
nicht zur Beschreibung einer spezifischen Substanz ver
wendet wird. 

Es werden keine neuen Forschungs- und Entwicklungsla
boratorien geschaffen. 
Mit den Arbeiten werden Gruppen betraut, die von den 
beteiligten Stellen und Laboratorien zeitweilig für die 
Zwecke des Programms zur Verfügung gestellt werden. 
Die Beschaffung, die Wartung und die Entwicklung von 
Forschungsanlagen sind im Programm nicht vorgesehen; 
die Kosten für solche Anlagen gehen zu Lasten der betei
ligten Laboratorien . 

Die Kommission führt dieses Programm zum Teil in den An
stalten ihrer Gemeinsamen Kernforschungsstelle und zum 
Teil im Vertragswege durch. 

Interessierte Personen und Unternehmen in der Gemein
schaft können ihre Mitarbeit anbieten und Vorschläge einrei
chen, damit die Kommission in der Lage ist, die Durchfüh
rungsmodalitäten ihres Forschungsprogramms in genauer 
Kenntnis der in den Mitgliedstaaten vorhandenen Möglich
keiten festzulegen. 

Die Korrespondenz im Zusammenhang mit diesem Programm 
ist zu richten an: 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

Generaldirektion Forschung, Wissenschaft 
und Bildung 
Referenzbüro der Gemeinschaft 

B - 1 040 B r ü s s e I 
Rue de 1a Loi 200 

Tel. 02/35.00.40 I 35 .80.40 
Telegrammadresse: COMEUR BRUXELLES 
Fernschreiber: COMEUR BRU 21 .877 

die diesen Informationsvermerk am 15. Januar 1974 über
mittelte. 

Amtliche Bekanntmachung 

Berichtigung einer Bekanntmachung 
über die Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

im BAM-AM 033, Band 3,Nr. 3, Sept. 1973, S. 132 

Bei dem zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten explosionsgefährli
chen Stoff: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Gesteinsprengstoff " Porrit 325" 

Karl Porr, Spreng-Chemie 
2 Harnburg 39 

Werk Wahlstedt 
der Firma Karl Porr, Hamburg 

BAM - SAK - 001 

wird das Datum der Zulassu(lg in : 

30.4.1973 

bericht igt. 

Berlin-Dahlem, den I 0. I. 1974 

13 



Bekanntmachung der Zulassungen von explosionsgefährlichen Stoffen, Zündmitteln, Sprengzubehör, pyrotechnischen Gegenständen und 
pyrotechnischen Sätzen sowie von Nachträgen zu Zulassungen von Zündmitteln und pyrotechnischen Gegenständen 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.I S. 135ii) und§ 14 der Zweiten Ver· 
ordnungzur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 553/1 vom 30. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstä tte: 

Cyclotetramethylentetranitramin 
(Üktogen). wasserfeucht 

AB Bofors 
Bofors/Schweden 

Werk Bofors dieser Firma 

Zulassungszeichen: BAM - E - 209 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht zur Verwendung als Sprengstoff für gewerbliche 
Sprengarbeiten. 

Berlin-Dahlem, den 30. 4. 1973 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. l ehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.l S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 580 vom I 0. I. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung des Gesteinsprengstoffes: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Nitrogeht 30 

Dinamite S. p. A., Udine/Italien 

Werk Mereto di Tomba, Italien 

Spreng-lmport J. Waldenmeier 
886 Nördlingen 
Ulmer Str. 7- 9 

BAM- GN- 030 

Verwendungszweck: Zum übertägigen Sprengen 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage 

Berlin-Dahlem, den 10. l. 1973 
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Da Präsident der 
Bundesanstalt für ~latcrialpliifung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von§ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 665 vom 19.4.1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Hexanitrostilben 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 

Zulassungszeichen: BAM- E- 210 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht zur Verwendung als Sprengstoff flir gewerbliche Spreng
arbeiten 

Berlin-Dahlem, den 19. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. T r e u m a n n 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 581/1 vom 19. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Ammonit] 

Dinamite S.p.A., Udine/Italien 

Hersiellungsstätte: Werk Mereto di Tomba/Italien 

Name (Firma) und Sitz Spreng-lmport J. Waldenmeier 
des Einführers: 886 Nördlingen 

Zulassungszeichen: BAM- PA- 019 

Beschränkungen. Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Nicht für Laderäume mit Wasser. 
Patronenmindestdurchmesser 50 mm. 

Berlin-Dahlem, den 19. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. l-1. T r e u m a n n 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl.l S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 !BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 516/1 vom 30. 4. 197 3 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

.. Ammonex 2" 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Hersteilungsstätte: Werk Würgendorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 

Zulassungszeichen: BAM- PA(- 016 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Nicht für Laderäume mit Wasser. 
Patronenmindestdurchmesser 50 mm. 
Verstärkungsladung erforderlich. 

Berlin-Dahlem, den 30. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung z:.u Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 579/1 vom 19. 4 . 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellu ngsstä tte : 

Name (Firma) und Sitz 
des Einftihrers: 

Zulassungszeichen: 

Dynamon J 

Dinamite S.p.A., Udine/ltalien 

Werk Mereto di Tomba/Italien 

Spreng-Import J . Waldenmeier, 
886 Nördlingen 

BAM- PN- 014 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Nicht für Laderäume mit Wasser. 
Patronenmindestdurchmesser 25 mm. 

Berlin-Dahlem, den 19. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.rer .nat. H. Tr e umann 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Gmnd von ~ 4 ues Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl.l S. 135~) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBl.l S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 507/1 vom 30. 4. 197 3 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb. zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

.. Ammonit W 5" 

Wasagchemie GmbH 
435!> Haltern 

Werk Sythen 
der Finna Wasagd1emie GmbH 
8 München 

Zulassungszeichen: BAM- PAW - 010 

Beschränkungen. Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 

Berlin-Dahlem. den 30. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. -Ing. J. Z ehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 673 vom 27. 3. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Gesteinsprengstoff Sytamit 

Wasagchemie GmbH 
8 München 

Werk Sythen der Firma Wasagchemie 
GmbH 

Zulassungszeichen: BAM - PN - 0 15 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Nicht für Laderäume mit Wasser. 
Patronenmindestdurchmesser 30 mm. 

Berlin-Dahlem, den 27. 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI.I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 524/1 vom 30. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: "Porrit 3 2 5" 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Kar] Porr, Spreng-Chemie 
2362 Wahlstedt 

Herstellungsstätte : 

Zulassungszeichen: 

Werk Wahlstedt der Firma Karl Porr 

BAM- SAK- 001 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen : 
Nicht flir untertage. 
Verstärkungsladung erforderlich. 
Patronenmindestdurchmesser 50 mm. 

Berlin-Dahlem, den 3 0. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Matcri:1lprüfung 

l!T! Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgef:ihrlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 25. 
August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durch· 
ftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) 
wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 574/ I vom 2. 5. 1973 der nachfolgend 
bezeichnete explosionsgefahrliehe Stoff zum Vertrieb , zum Oberlassen an an
dere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

"Wasafol I" 

Wasagchemie GmbH 
8 München 

Werk Sythen 
der Firma Wasagchemie GmbH 

Zulassungszeichen: BAM- SZ - 001 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Ausschließlich zum Sprengverformen und -plattieren. 
I. Zünder sind in entsprechend zugeschnittene Aussparungen in die 

Folie so einzusetzen, daß der Sprengstoff den Zünder umschließt; 
Richtwert flir die Tiefe der Aussparung: 20 mm. 

2. Zur Initüerung muß ein Zünder mit einer lnitüerungsstärke, die min
destens der einer Sprengkapsel Nr. 3 entspricht, verwendet werden. 

3. Bei Verwendung von schmalen Streifen dieser Folie darf bei Folien
stärke 5 mm eine Mindestbreite von 20 mm bzw. ein Streifenquer
schnitt von I 00 mm2 rlicht unterschritten werden. Bei Anwendung 
dieses Mindestquerschnittes ist zur lnitiierung eine Sprengkapsel 
Nr. 8 erforderlich. 

4. Bei Zündung mit Sprengschnur muß diese einen direkten Kontakt 
mit dem Sprengstoff haben. 

5. Bei Anwendung von mehr als einer Folienplatte ist die zweite Platte 
in unmittelbaren Kontakt mit der zur lnitiierung vorgesehenen Platte 
zu bringen, da die Detonation bei einem Luftspalt von mehr als I mm 
nicht übertragen wird. 

6. Die Unfallverhütungsvorschriften, Sprengarbeiten (VBG 46), sind 
beim Umgang mit dem Sprengstoff sinngemäß anzuwenden. 

Berlin-Dahlem, den 2. 5. 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z c h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten VJr
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 671 vom 4. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Gesteinsprengstoff Hablastit 80/~ S 

Haniel Blasting AG 
St. A lban-Anlage 46 
Basel /Schweiz 

Herstellungsstätte: Werk Weiach 

Name (Firma) und Sitz Haniel Sprengtechnik GmbH 
des Einführers: 41 Duisburg-Ruhrort 

Zulassungszeichen : BAM- SAK- 004 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage. 
Patronenmindestdurchmesser 30 mm. 

Berlin-Dahlem, den 4. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633 ) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 612/ I vom 2. 5. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

,.Wetter-Devinit A" 

Wasagchemie GmbH 
8 München 

Werk Sythen der Firma Wasagchemie 
GmbH 
8 München 

Zulassungszeichen: BAM - W Ili - 006 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Beachtung bergbehördlicher Vorschriften, 

Berlin-Dahlem, den 2. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. 1. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 368 vom 
29. 11 . 1971 der nachfolgend bezeichnete explosionsgefahrliehe Stoff 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Jagdpulver A I 

Service des Poudres 
D€partement Co~mercial 
F- 75 Paris (IV ) 
12, Quai Henri - IV 

Poudrerie Nationale de Pont-de-Buis, 
Finistere 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1010 

Auflagen: 
Das Jagdpulver A I darf nur für die gewerbsmäßige Herstellung 
von Munition verwendet werden. 

Berlin-Dahlem, den 29.1 1. 1971 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. . J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 370 vom 
1.12.197 1 der nachfolgend bezeichnete explosionsgefährliche Stoff 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
lassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Pulver Ballistit GB pa 122 

Service des Poudres 
D~partement Cowmercial 
F - 75 Paris (IV ) 
12, Quai Henri - IV 

Poudrerie Nationale de Saint Medard 

Zulassungszeichen: BAM- T- 1012 

Auflagen: 
Das Pulver Baliistit GB pa 122 darf nur für die gewerbsmäßige 
Herstellung von Munition verwendet werden. 

Berlin-Dahlem, den 1.1 2.1971 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Ma terialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Z e hr 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 369 vom 
30.11. I 971 der nachfolgend bezeichnete explosionsgefährliche Stoff 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellern: 

Herstellungsstätte: 

Pulver Ba 8 für 22 LR 

Service des Poudres 
D~partement Co~mercial 
F- 75 Paris (IV ) 
12, Quai Henri - IV 

Poudrerie Nationale de Pont-de-Buis, 
Finistere 

Zulassungszeichen : BAM- T- !Oll 

Auflagen: 
Das PulverBa 8 für 22 LR darf nur für die gewerbsmäßige 
Herstellung von Mu:'lition verwendet werden. 

Berlin-Dahlem, den 30.11 .1971 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - I ng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBJ. 1 S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633 ) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 658 vom 26. 3. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Nitrocellulosepulver NC 688 PK 2/PK 5/ 
VP 2 

Aktiebolagel Bofors 
No bel Division 
S - 69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut der Firma AB Bofors 

BAM - T- 1033 

Das Pulver NC 688 PK 2/PK 5/ VP 2 darf 
für andere Zwecke als für die gewerbsmä
l~ige Herstellung von Munition nicht ver
wendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung der Pulver NC 688 PK 2/PK 5/VP 2 
mit dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 26. 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z ehr 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.l S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 659 vom 26.3.1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefahrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver NC I 055 RP 1/RP 2/ 
RP 3/RP 4 

Aktieholaget Bofors 
Nobel Division 
S- 69020 Bofors. Schweden 

Werk Nobelkrut der Firmil AB Bofors 

BAM-T- 1035 

Das Pulver NC 1055 RP 1/ RP 2/RP 3/RP 4 
darf für andere Zwecke als für die gewerbs
mäl.lige Herstellung von Munition nicht 
verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für die Pulver NC I 055 RP 1/RP 2/ 
RP 3/RP 4 mit dem Text der "Einschränkung des Verwen
dungsbereiches" zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem. den 26. 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.l S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 661 vom 26. 3. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gef:ihrliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver NK 700 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S- 69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut der Firma AB Bofors 

BAM- T- 1037 

Das Pulver NK 700 darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäl~ige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NK 700 mit dem 
Tex t der .. Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem , den 26. 3. 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Ze h r 

I ,-

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 ( BGBI. 1 S. 13581 und ~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung d icses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 <BGBI. 1 S. 6331 wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 660 vom 26. 3. 1 CJ7 3 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum V crtrich. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herste II ungsstä t te: 

Zulassungszeichen : 

Einschränkung des 
Verwendungsbcrciches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver NC 1112 RP 7 

Aktiebolagel Bofors 
Nobel Division 
S - 69020 Bofors, Schweden 

Werk Nobelkrut der Firma AB Bofors 

BAM- T - 1036 

Das Pulver NC I I 1 2 RP 7 darf für andere 
Zwecke als für die gewerbsmäl>ige Her
stellung von Munition nicht verwendet 
werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver NC 1112 RP 7 mit 
dem Text der .. Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 26. 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBJ. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 674 vom 4. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb , zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver MR 1 01 , MR 110 und 
MR I 000 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden, Holland 

Fabrik der Firma in Muiden 

BAM - T - 1038 

Das Pulver MR 101 darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäßige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver MR 101 mit dem 
Text der .. Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem. den 4. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.rcr.nat. H. Treumann 



Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

AufGrund von§ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom ~5. August 1969 <BGBl. I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 197 ~ (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 675 vom ~5. 4. 1973 der nachfo lgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstel!ungsstätte : 

Treibladungspulver HK I 04 und XHS II 0 I 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden. Holland 

Fabrik der Firma in Muiden 

Zulassungszeichen: BAM - T - I 039 

Einschränkung des Das Pulver HK I 04 darf für andere Zwecke 
Verwendungsbereiches: als für die gewerbsmäi\ige Herstellung von 

Munition nicht verwendet werden. 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver HK I 04 mit dem 
Text der ,.Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 25. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gese tzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 677 vom 25. 4 . 197 3 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen : 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver MV 17 15, MV 1971 , 
MV 2201 und MV 2202 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden, Holland 

Fabrik der Firma in Muiden 

BAM -T - 1041 

Das Pulver MV 1715 darf ftir andere Zwecke 
als für die gewerbsmäßige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver MV 1715 mit dem 
Text der " Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Ber lin-Dahlem. den 25. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Nlaterialpriifung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Ze h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom ~5. August 1969 (BGBJ. I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetz~ s in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 6 76 vom 25. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete L'Xplosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Treibladungspulver M 3636. RP I 04 und 
MV 1936 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden. Holland 

Herstellungsstätte: Fabrik der Firma in Muiden 

Zulassungszeichen: BAM - T- I 040 

Einsduänkung des Das Pulver M 3636 darf für andere Zwecke 
Verwendungsbereiches: als für die gewerbsmäl~ige Herstellung von 

Munition nicht verwendet werden . 

Auflagen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver M 3636 mit dem 
Text der .. Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dahlem. den 25. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 678 vom 25. 4 . 1973 der nachfolgend bezeichnete explosions
gefährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver MV 1604 , MV 1786 
und MV 1050 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden, Holland 

Fabrik der Firma in Muiden 

BAM -T - 1042 

Das Pulver M 16 04 darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäf~ige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackung für das Pulver MV 1604 mit dem 
Text der ,.Einschränkung des Verwendungsbereiches" zu 
bedrucken. 

Berlin-Dah1em. den 25. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für ~1aterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefahrliehen Stoffes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgcf<ihrliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 680 vom 3. 4. 1973 der nachfolgend bezeichnete explosionsge
fährliche Stoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Treibladungspulver MV 1318 

Muiden Chemie B. V. 
NL Muiden. Holland 

Fabrik der Firma in Muiden, Holland 

BAM- T- 1055 

Das Pulver MV 1318 darf für andere Zwecke 
als für die gewerbsmäl~ige Herstellung von 
Munition nicht verwendet werden. 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
jede kleinste Verpackungseinheit für das Pulver MV 1318 mit 
dem Text der "Einschränkung des Verwendungsbereiches" 
zu bedrucken. 

Berlin-Dahlem, den 3. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 420/2 vom 14. 2. 1973 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb bzw. zum Überlassen an die Firma Calor-Emag Elektri
zitäts-Aktiengesellschaft, Ratingen, zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

Elektrischer Spezial-Sprengmomentzünder 
mit Zündpille WX 20 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 

BAM- ZEMA- 012 

Zum Einbau in den von der Firma Calor-Emag Elektrizitäts-AG. 
Ratingen, gefertigten ls-Begrenzern (Schnellauslöseeinrichtun
gen) 

Berlin-Dahlem, den 14. 2. 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 ( BGBI. I S. 633 J wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 577 vom 19. 12. 1972 das nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Zündmittel zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

Supercord 20 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 

BAM- SS- 012 

Für die allgemeine gewerbliche Spreng
technik über Tage 

Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen: 
Nicht für untertage 

Berlin-Dahlem, den 19. 12. 1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w ar t 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 421/2 vom 14. 2. 1973 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb bzw. zum Überlassen an die Firma Calor-Emag Elektri
zitäts-AG, Ratingen, zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

Elektrischer Spezial-Sprengmomentzünder 
mit Glühwendel 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 

BAM - ZEMHU - 004 

Zum Einbau in den von der Firma Calor-Emag Elektrizitäts-AG, 
Ratingen, gefertigten Is-Begrenzern (Schnellauslöseeinrichtungen) 

Berlin-Dahlem, den 14. 2. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Zehr 



Ersatz für die Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

im BAM-AM 0~1, April l97c. S. 44. links unten 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 fBGBL I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 {BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 179 vom 17 . 12 . 1970 das nachfolgend bezeichnete Zündmittel 
zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
lassen. 

Nichtschlagwettersicherer Sprengmomentzünder als Brückenzünder A 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassung:;zeichen : 

Zeichen d ~r Herstellungs
stätte (Bodenprägung): 

Verwendungszweck: 

Elektrischer Selbstzerstörzünder T / Mg/0 / 
T 21 - SZS - 1 .5 Amp. für seismische 
Zwecke 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 
der Firma Dynamit Nobel AG 

BAM - ZEMA - 008 

!S?\ 
\!..J 

Zum elektrischen Zünden von Sprengstof
fen und Sprengschnüren bei sprengseismi· 
sehen Untersuchungen im Salzwasser 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Verwendung nur über Tage 
Abweichend von der Forderung gemäß Ziffer 2.421.6 der An
lage I zur 2. DV SprG muß die Zündstromstärke mindestens 
1,5 A betragen. 

Berlin-Dahlem, den 20. 2. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung des 1. Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem 1. Nachtrag zum 
Zulassungsbescheid Nr. 367 vom 14. 3. 1973 die Zulassung des 
nachfolgend bezeichneten Zündmittels erweitert: 

Nichtschlagwettersicherer Sprengmomentzünder als Brückenzünder 
U für seisr.üsche Zwecke 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Änderung: 

Zulassungszeichen: 

T/Al/0/T 10 U-D 

Dynamit Nobel AG 
521 Troisdorf 

Werk Troisdorf 

Durch Änderung der Abdichtung (Ver
schlußstopfen) erhöhte Druckfestigkeit 
der Zünder. Die FunktionsHihigkeit bis zu 
200m Wassertiefe beträgt nunmehr 
96 Stunden. 

BAM- ZEMU_- 009 
/ 
~;p ; Zeichen der Herstellungsstätte: 

Verwendungszweck: ungeändert 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubex
plosionsgefahr. 
Nur bis zu 200m Wassertiefe und bis zu 96 Stunden funktions
fahig. 
Die mit kürzeren als 2m langen Drähten gelieferten Zünder 
dürfen nur für Sprengarbeiten unter Wasser (Flußbettvertie
fung) sowie für Knäppersprengungen (kurze Bohrlöcher) ver
wendet werden. 

Berlin-Dahlem. den 14. 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

- ·!-

Bekanntmachung des I. Nachtrages ?.Ur Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund von ~ 4 des Gese tzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom ~5. August 1969 (BGBL 1 S. l35Hl und ~ 14 der Zweiten Ver· 
ordnungzur Durchtlihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem I. Nachtrag zum 
Zulassungsbescheid Nr. 360 vom 13. 3. 1973 die Zulassung des 
nachfolgend bezeichneten Zündmitreis erweitert: 

Nichtschlagwetrersicherer Sprengmomen tzünder als Brückenzünder 
U für seismische Zwecke 

Bezeichnung: 

Name (Firma) uml Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Änderung: 

Zulassungszeichen: 

Zeichen der 
Herstellungsstätte: 

T /Al/0/T 24 UD-S-5 Amp. 

Dynamit Nobel AG 
5~ I Troisdorf 

Werk Troisdorf 

Durch Änderung der Alldichtung (Ver
schluf~stopfen} erhöhte Druckfestigkeit 
des Zünders. Funktionsfähigkeit bis zu 
200 m Wassertiefe beträgt nunmehr 
96 Stunden. 

BAM - ZEMU - 007 

~ 
T 

Verwendungszweck: ungeändert 

Auflagen. Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstauhex
plosionsgefahr. 
Nur für sprengseismische Untersuchungen bis zu 200m Was
se rtiefe. 
Bei 200m Wassertiefe bis zu 96 Stunden funktionsfähig . 
Abweichend von der Forderung gemäl~ Ziffer 2.422.6 der An
lage I zur 2. DV Sprengstoffgesetz mul~ die Zündstromstärke 
5.0 Amp. betragen. 

Berlin·Dahlem. den 13 . 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. • Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGBL I S. 1358) und § 14 der Zweiten Verordnung zur Durchfuh
runs dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April1972 (BGBL I S. 633) wurde 
mit dem Zulassungsbescheid Nr. 649 vom 21. 3. 1973 das nachfolgend bezeich
nete Sprengzubehör zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Bauartbezeichnung: 

Kennwerte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Pneumatisches Ladegerat fur ANC-Sprengstoffe 
HL I 

40/0,52/50 Al 

Konusöffnungswinkel: 4o" 
Konushöhe: 0,52 m 
Gesamtinhalt: 50 l 
Behältermaterial: Aluminium 

H. Linnemann, Industrie- und Bergbaubedarf 
472 Beckum.Vellem 

Werk H. Linnemann, Industrie- u. Bergbaubedarf 
472 Beckum-Vellern 

BAM-L-015 

Auflagen, Beschrankungen und Bedingungen: 
I. Mit den genannten Sprengstoffladegeräten dürfen nur Sprengstoffe 

der Gruppe PAC in geprillter, kristalliner oder gemischt kristalliner/ 
geprillter Fonn eingeblasen werden, sofern in der Zulassung fur den 
betreffenden Sprengstoff die lose Verwendung in bezugauf das pneu
matische Einblasen nicht eingeschrankt ist. 

2. Der Betriebsdruck ftir die genannten Sprengstoffladegerate darf den 
Wert von 2,9 bar nicht überschreiten. 

3. Das verwendete Schlauclunaterial muß einen elektrischen Widerstand 
von weniger als 108 Olun aufweisen. 

Berlin-Dahlem, den 2 L 3. 1973 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für ~laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z c h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 ( BGBI. I S. 1358) und * 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 696 vom 30. 5. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Sprengstoffladegeräte Typ Wll - 50/1. 1/ 
500 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Kali und Salz AG. Werk Wintershall 
6432 Heringen (Werra) 

Herstellungsstätte: Kali und Salz AG. Zentralwerkstatt 
6432 Heringen 

Zulassungszeichen: BAM - L - 016 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
I. Mit den genannten Sprengstoffladegeräten dürfen nur 

Sprengstoffe der Gruppe PAC in geprillter. kristalliner 
oder gemischt kristalliner/geprillter Form eingeblasen 
werden, sofern in der Zulassung für den betreffenden 
Sprengstoff die lose Verwendung bezüglich des pneu
matischen Einblasens nicht eingeschränkt ist. 

2. Der Betriebsdruck für die genannten Sprengstoffladegeräte 
darf den Wert von 4,8 bar nicht überschreiten. 

3. Das verwendete Schlauchmaterial muil einen elektrischen 
Widerstand von weniger als I o8 Ohm aufweisen. 

Berlin-Dahlem, den 30. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 616 vom 20. 2. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

Einfachzündleitung LS/4 DSK 

Feiten & Guilleaume Kabelwerke AG 
5 Köln 60 

Werk Land & See 

BAM - ZLE- 015 

Verbindungsleitung zwischen elektrischer 
Zündmaschine und Zünderkette 

Berlin-Dahlem, den 20. 2. 197 3 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubeh·öres 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (ßGBI.I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (ßGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 697 vom 4. 6. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb. zum überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Sprengstoffladegeräte Typ Wlll - 80/1.3/ 
3000 

Kali und Salz AG, Werk Wintershall 
643 2 Heringen ( Werra) 

Herstellungsstätte: Kali und Salz AG, Zentralwerkstatt 
643 2 Heringen 

Zulassungszeichen: BAM- L- 017 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
I. Mit den genannten Sprengstoffladegeräten dürfen nur 

Sprengstoffe der Gruppe PAC in geprillter , kristalliner 
oder gemischt kristalliner/geprillter Form eingeblasen 
werd~n. sofern in der Zulassung für den betreffenden 
Sprengstoff die lose Verwendung bezüglich des pneuma
tischen Einblasens nicht eingeschränkt ist. 

2. Der Betriebsdruck für die genannten Sprengstoffladegeräte 
darf den Wert von 4.8 bar nicht überschreiten. 

3. Das verwendete Schlauchmaterial muf~ einen elektrischen 
Widerstand von weniger als I o8 Ohm aufweisen. 

Berlin-Dahlem, den 4. 6. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 615 vom 20. 2. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

Stegzündleitung LS/St 4 DD SK 

Feiten & Guilleaume Kabelwerke AG 
5 Köln 60 

Werk Land & See 

BAM - ZLG - 004 

Verbindungsleitung zwischen elektrischer 
Zündmaschine und Zünderkette 

Berlin-Dahlem, den 20. 2. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-lng. J. Zehr 



Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August l969iBGBI. I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 197 2 ( BGBI. I S. 633 l wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 688 vom 7. 5. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Nichtschlagwettergesicherte elektrische Kondensatorzündmaschine 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

ZEB/CU 400/H U 80 

Wasagchemie GmbH 
8 München 

Zünderwerke Ernst Brün 
4359 Sythen 
Zweigniederlassung der Firma Wasag
chemie GmbH 
8 München 

BAM - ZM-451 

Zum Zünden von höchstens 400 hinter
einandergeschalteten Brückenzündern U 
bzw. 80 Brückenzündern HU 

Auflagen. Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaub
explosionsgefahr. 

Berlin-D ahlem , den 7 _ 5. I 97 3 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. 1. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 689 vom 7. 5. 1973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Nichtschlagwettergesicherte elektrische Kondensatorzündmaschine 

Bezeichnung: ZEB/CU 400/HU 160 

Name (Firma) und Sitz Wasagchemie GmbH 
des Herstellers: 8 München 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Verwendungszweck: 

Zünderwerke Ernst Brün 
Sythen 
Zweigniederlassung der Firma Wasag
chemieGmbH 
8 München 

BAM - ZM- 452 

Zum Zünden von höchstens 400 hinterein
andergeschalteten Brückenzündern U bzw. 
160 Brückenzündern HU 

Auflagen, Beschränkungen und Bedingungen: 
Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplo
sionsgefahr. 

Berlin-Dahlem, den 7. 5. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehöres 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgcfähriiche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchfiihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGill. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 664 vom 3. 4. !973 das nachfolgend bezeichnete Sprengzube
hör zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Zündkreisprüfer .. Maxe" 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Gossen GmbH. Mel~ und Regeltechnik 
85 20 Erlangen 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Werk Erlangen der Finna Gossen GmbH 

BAM-ZK - 031 

Auflagen. Beschränkungen und Bedingungen : 
keine 

Berlin-Dahlem . den 3. 4. 1973 

Der Prüsident der 
Hundesanstalt für ~latcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) in der Fassung vom 29. Oktober 1971 (BGBI. I 
S. 1723) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 398 vom 24. I. 1972 
der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Ver
trieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Wunderkerze, mittel 

Konsum-Zündwarenwerk 
Riesa 
X 84 Riesa 
Hamburger Straße I 

X 84 Riesa 
Hamburger Straße I 

Name (Firma) und Sitz Dr. Stephan Zaphiroff 
des Einführers: I Berlin 48 

Rigistraße 8 

Zulassungszeichen: BAM -PI - 0344 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Wunderkerze waagerecht am freien Drahtende halten 
und am anderen Ende entzünden. 

Berlin-Dahlem. den 24. I 1972 

Der Prä sident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H. S war I 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 483 vom 16. 5. 1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb. zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Olympia-Kinderfackel 

Standard Pyrotechnik 
Meissner GmbH 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

6721 Seilwegenheim 

Herstellungsstätte: 6721 Seilwegenheim 

BAM - P I - 03 77 Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebeneil Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gegenstand waagerecht am freien Holzende halten und 
am anderen Ende entzünden. 
Nicht gegen den Wind halten. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem. den 22. I. 1973 

Der 1'1 :isidcnt der 
Bundesanstall für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nal. K.-H. S war t 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 585 vom 23. 11. 1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Tischfeuerwerk Nr. I 

Comet-Apparatebau GmbH 
285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

Herstellungsstätte: 285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

Zulassungszeichen: BAM- PI- 0382 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz (z. B. 
Teller) stellen und seitlich stehend an der Zündschnur 
entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschiei\en 1 

Berlin-Dahlem, den 16. I . 1972 
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Der l'r:i sid~nt der 
Bundesanstalt für ~latcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J . Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von* 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 ( BGBI. I S. 13 51!) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 23'14) in Verbindung mit der Ersten Verordnung zur 
Änderung der Zweiten Durchführungsverordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 29. Oktober 197 I ( BG BI. I S. I 7 23) wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 3'.16 vom 4. I. 197 2 der nachfolgend be
zeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb. zum Überlas
sen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Tischfeuerwerk. Nico-Ballonrakete 

Nico-Pyrotechnik 
Hann s-J ürgen Diederichs KG 
2077 T rittau 
Bei der Feuerwerkerei 

2077 Trittau 
Bei der Fcuerwerkerei 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0356 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen· Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz (z. B. 
Teiler) stellen und seitlich stehend an der Zündschnur 
entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen! 

Berlin-Dahlem. den 4. 1. 1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Makrialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 273 vom 
10. Mai 1971 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb , zum Oberlassen an andere und zur Verwendung 
in geänderter Ausführung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Diamant-Goldrausch-Rakete 

Comet-Apparatebau GmbH 
285 B remerhaven I 
Vieländer Weg 147 

Herstellungsstätte: 285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

Zulassungszeichen: BAM - P II- 0547 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende , geeignete 
Halterung (Z. B. Weinflasche. Rohr) stecken, daf~ die 
Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Schutzkappe abziehen, Gegenstand am äußersten Ende 
der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freie n verwenden' 

Hierdurch wird die mit Zulassungsbescheid Nr. 61 vom 18. 8. 1970 
zugelassene Ausführungsform ungültig. (Veröffentlicht im Amts
und Mitteilungsblatt der BAM Band I Nr. 4 Seite 33) 

Berlin-Dahlem, den I 0. Mai 197 1 

Der Pr3sident der 
Bundcs:~mtalt für :\!aterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBi. I S. 1358) und ~ I 4 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchfuhrung dieses Gesetzes vom 23. Dezember I 969 
tBGBl. I S. 2394) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 335 vom 
15. 6. 1971 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand 
zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
lassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers : 

Diamant -G oldsonne 

Comet-Apparatebau GmbH 
285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

Herstellungsstätte: 285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 14 7 

Zulassungszeichen: BAM- P II- 0935 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Goldsonne mit einem Nagel durch die Bohrung der Hülse 
leicht drehbar an einem Pfahl befestigen. 
Zündschnur am äul~ersten Ende entzünden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Berlin-Dahlem, den 19. 8. 1971 

Der Pr:isiJ~nt Lkr 
Bundesanstalt für i\laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung z ur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 597 vom 23. l. 1973 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herst.allers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Nordlieh I-Rakete 

Comet GmbH 
Pyrotechnik -- Apparatebau 
285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 14 7 

285 Bremerhaven l 
Vieländer Weg 147 

BAM - P II - 0942 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der G egenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, 
gee ignete Halterung (z. B. Weintlasche. Rohr) stecken, 
dal.l die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Schutzkappe abziehen, Gegenstand am äul.le rsten Ende 
der Zündschnur entzünden und sich rasch entfe rn en. 
Nur irn Freien verwenden' 

Berlin-Dahlem. den 23. l. 1973 

Der l'rü sidcn t der 
ßunucs,tn:.talt für ~JaiL'rialprUfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z c h r 

' Q 
Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August I 969 tBGBI. I S. 13581 und* 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
( BGBI. I S. 2394) in der Fassung vom 29. Oktober 1971 (BGBJ. I 
S. 17 23) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 454 vom 24. 3. 1972 
ckr nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Ver
trieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Pfeifrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim/Pfalz 

llerstdlungsstätte: 6 719 Göllheim/Pfalz 

Zulassungszeichen: BAM- P II- 0938 

Au tlagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, 
geeignete Halterung (z. B. Weinflasche. Rohr) stecken, 
da!~ die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Gegenstand am äuberst en Ende der Zündschnur entzün
den und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem. den 24. 3. 19 7 2 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

AufGrund von~ 4 des Gese tzes über e xplosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 ( BGBl. I S. 1351l) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 593 vom 23. I. 1973 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Olympia-Rakete 

CometGmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
285 Bremerhaven l 
Vieländer Weg 147 

Herstellungsstätte: 21l5 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0950 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende , 
geeignete Halterung tz. B. Weinflasche , Rohr) stecken, 
dal> die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Schutzkappe abziehen, Gegenstand am äul.lersien Ende 
der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

l:lerlin-Dahlem, den 23. I. 1973 

Der Präsident der 
13undcsanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

AufGrund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969(BGBI.I S. 1358) und s 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBI. I S. 2394) in der Fassung vom 29. Oktober 1971 ( BGBI. I 
S. 1723) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 395 vom 24. I. 1972 
der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Nieo-Sternrakete Skorpion 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

2077 Trittau 
Bei der Feuerwerkerei 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0957 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst VorgeschriebenenKennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, 
geeignete Halterung (z. B. Weinflasche , Rohr) stecken, 
daß die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Schutzkappe abziehen, Gegenstand am äuf.\ersten Ende 
der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem, den 24. I. 1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBL I S. 1358) und s 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 484 vom 16. 5. 1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Petarde (Knallkörper) 

Standard Pyrotechnik 
Meissner GmbH 
6721 Schwegenheim 

Herstellungsstätte: 6721 Schwegenheim 

Zulassungszeichen: BAM - P 11 - 0966 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gegenstand durch Reiben an der Reibfläche einer 
Streichholzschachtel entzünden, sofort wegwerfen 
und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand behalten! 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem. den 22. I. 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mat~rialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes übe r explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. 1 S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur DurchfUhrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 197 2 ( BGBI. 1 S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 487 vom 23. 6. 1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb. zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Knallfrosch C 

China National Tea and Native Produce 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwan gchow, VR China 

Kwangchow, VR China 

U. J . Jessen & Co. 
2 Harnburg I 
Danziger Str. 35 a 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 096 2 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Knallkörper auf den Boden legen, am äußersten Ende 
der Zündschnur anzünden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten' 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem, den 22. I . 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fiir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 569 vom II. I. 197 3 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Party-Knaller 

Onda Enterprises, Ud. 
Tokyo/Japan 

Onda Enterprises, Ltd. 
Tokyo/Japan 

Name (Firma) und Sitz Pyrotechnische Fabriken 
des Einführers: Hans Moog - H. Nicolaus 

56 Wuppertal-Ronsdorf 
Am Flügel I 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0968 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Flaschenboden vom Körper weg und nicht auf Personen 
richten. 
Fest und ruckartig am Bindfaden ziehen. 

Berlin-Dahlem. den I l. l. 1973 

Der Präsident de r 
llunde"mstalt flir ~lakri cil pt1iftt n g 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von s 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI.l S. 1358) und ~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 197 2 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 607 vom 23. I. 1973 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Schneckenrad 

ComdGmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 147 

285 Bremerhaven I 
Vieländer Weg 14 7 

BAM - P II - 0976 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Sonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar 
:a. 2m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. 
Zünder am äubersten Ende entzünden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dah ;em , den 23. I. 1973 

Der Präsident der 
Bumksanstalt für ~!aterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J . Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGB!. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchfiih
rung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 624 vom I. 3. 1973 der nachfolgend be
zeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Finna) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte : 

Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 

Fallschirmbootsnotsignal, rot 

J. G. W. Berckholtz 
2085 Quickborn 
Berckholtzsiraße 1 0 

2085 Quickborn 
Berckholtzstraße 1 0 

BAM- PT2 - 0003 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis fur die Verwendung 
zu versehen: 

" I. Hülle oben aufreißen und Notsignal herausnehmen. 
2. Halteschlaufe über die Hand streifen (siehe Abbildung). 
3. Schutzkappe abnehmen. 
4. Notsignal so drehen, daß Abzugsring zum Körper zeigt. 
5. Notsignal bei gestraffter Schlaufe mit der Hand fest um

schließen (siehe Abbildung) ; wenn möglich, Notsignal auf 
fester Unterlage abstützen. 

6. Abzugsring waagerecht herausziehen (siehe Abbildung). 
Vorsicht' Zündung erfolgt ohne Verzögerung' " 

Berlin-Dalllem, den!. 3. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mat~rialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - I ng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines J'J·rotechnischen Gegenstandes 

Auf Gntnd von * 4 tles Gesetzes über exp losionsgefiihrlkhe Stoffe 
vom 25. August 1969 ( BG BI. I S. 13 58 l und ~ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember I 969 
( BGBI. I S. 2394) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 305 vom 
22. 7. 1971 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand 
zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
lassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

RauchsignaL Artikcl-Nr. 320 

Comet-Apparatcbau GmbH 
2~5 Bremerhaven I 
Vieliinder Weg I 4 7 

Herstellungsstiitte: 285 Bremerhaven I 
Viclünder Weg 147 

Zulassungszeichen: BAM - PT 1 - 0024 

Autlagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung is t 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Gebrauchsanweisung (s. Anlage I. Blatt 5) in Bildschrift 

Berlin-Dahlem, den 22. 7. 1971 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für ~laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H . S w a r t 

.. } __ ~hußrichtung > 
Achtung! Beim Handhaben und Ab

feuern nicht mit Körper
teilen vor die Mündung 
kommen. 

Verbrauchszeit: 2 Jahre 

Zündversager: Sofort über Bord werfen. 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBl.l S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBl. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 590 vom 13. 12. 1972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Strahlensonne B 

Comet-Apparatebau GmbH 
285 Bremerhave n I 
Vieländer Weg 147 

Name (Firma) und Sitz 
des Herste llers: 

Her stellungsstätte: 285 Bremerhave n I 
Vieländer Weg 147 

Zulassungszeichen: BAM - P Il - 0993 

Auflage n und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Ke nnzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Strahlensonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht 
drehbar an einem Pfahl befestigen. 
Zünderbefestigung lösen, Schutzhülse a bziehen, Zünd
schnur am äuf~rsten Ende entzünden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, Band 3, 
Nr. 3, Seite 147, veröffentlichte Bekanntmachung mit dem Zulas
sungszeichen BAM - P II - 0933 ungültig und durch die vorstehen
de Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin-Dahlem, den 13. 12. 1972 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Or. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 25. Au· 
gust 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchfiih· 
rung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 648 vom 7. 3. 1973 der nachfolgend be
zeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Handsignalpatrone, rot 

J. G. W. Berckholtz 
2085 Quickborn 
Berckholtzstraße I 0 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstcllu ngsstä t te: 2085 Quickborn 
Berckhol tzstraße I 0 

Zulassungszeichen : BAM- PT2 - 0004 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die Verwendung 
zu versehen: 

,.I. Hülle oben aufreißen und Notsignal herausnehmen. 
2. Halteschlaufe über die Hand streifen (siehe Abbildung). 
3. Schutzkappe abnehmen. 
4. Notsignal so drehen, daß Abzugsring zum Körper zeigt. 
5. Notsignal bei gestraffter Schlaufe mit der Hand fest um

schliel.\en (siehe Abbildung) ; wenn möglich, Notsignal auf 
fester Unterlage abstützen. 

6. Abzugsring waagerecht herausziehen (siehe Abbildung). 
Vorsicht! Zündung erfolgt ohne Verzögerung' " 

Berlin-Dahlem. den 7. 3. 1973 
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Der Präsiuent der 
Bundesanstoll fiir ~btcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rcr. nat. H. T r e u rn a n n 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchftih
rung dieses Gesetzes in der Fassung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 566 vom 20. 12. 1972 der nachfolgend be· 
zeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Autlagen und Bedingungen: 

Elektrischer Springbrunnen, drehend aus 
5 Brändern 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog- H. Nicolaus 
5600 Wuppertal-Ronsdorf 
Am Flügel! 

5600 Wuppertal-Ronsdorf 
Am Flügel! 

BAM- P III- 0182 

Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die Verwendung 
zu versehen: 

Das am Gegenstand angebundene , mit Stift versehene Leistenstück 
abnehmen und am Ende eines ca. 4 m hohen, feststehenden Pt'ahles 
so annageln, daß der Stift in ganzer Länge senkrecht über das Pfahl
ende hinausragt 
Den am Gegenstand angebundenen Mitleibränder abnehmen und Sei
tenhülse des Mittelbränders fest auf die Nabe stecken. 
Den Gegenstand dann mit dem halbkugligen Ende der Nabe so auf 
den am Pfahl befestigten Stift stecken, daß der Gegenstand sich hori
zontal drehen kann. 
Zündleitung vom Gegenstand lösen, herunterziehen und locker am 
pfahJ befestigen. 
Schutzkappe abziehen, die freiwerdende Zündschnur am äußersten 
Ende entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem, den 20. 12. 1972 

&.) __ s;hußrichtung 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S war t 

> 
Achtung! Beim Handhaben und Ab

feuern nicht mit Körper
teilen vor die Mündung 
kommen. 

Verbrauchszeit: 2 Jahre 

Zündversager: Sofort über Bord werfen. 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. Au
gust 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchftih
rung dies~s Gesetzes in der Fassung vom 24. April 19n (BGBI. I S. 633) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 670 vom 2. 4. I 973 der nachfolgend be
zeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb. zum Überlassen an ande
re und Zü r Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Icarus Fallschirmrakete. rot 

Schermuly Ltd. Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: Spra Works, Newdigate 

Surrey, England 

Herstellungsstätte: Fabrik der Firma in Newdigate 

BAM- PT2 - 0007 Zulassungszeichen: 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit den nachstehend angegebenen Hinweisen ftir die Verwendung 
zu versehen: 

.a) "I. Oberes Band (A) abreißen. Deckel nicht entfernen. 
Unteres Band (B) abreißen. 

2. Signal in einer Hand mit der Pfeilspitze nach oben festhalten. 
Unteren Deckel (C) entfernen und Auslösehebel herausklappen 
Jassen (D). 

3. Auslösehebel bis zum Abschuß leicht in Position (E) am Sockel 
des Signals halten. 

4. Signal in einer Hand mit der Pfeilspitze nach oben festhalten. 
Mit der anderen Hand zur Zündung Spitze des Auslösehebels 
drücken. 
Zündung erfolgt ohne Verzögerung' 
Geringer Rückstoß!" 

b) Mit den in der Anlage 2 zum Zulassungsbescheid Nr. 670, Seite 8, 
skizzierten Abbildungen. 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, Band 3, Nr. 4, 
Seite 189, veröffentlichte Bekanntmachung zum Zulassungszeichen 
BAM - PT 2 - 0007 ungültig und durch die vorstehende Bekanntmachung 
ersetzt. 

Berlin-IY..hlem, den 2. 4. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir 11atcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. rcr. nat. K.-H .. S wart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 68 vom 7. 8. 1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand : 

Diamant-Bengalfackel, grün 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI-OOI8 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Bengalfackel, grün 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Priisiclent der 
k undcsanstalt für ~1ater i alprii fung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing . J . Z e h r 

Q 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 197'2 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 69 vom 7. 8. 1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Bengalfackel, rot 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI- 0022 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in· 

Bengalfackel, rot 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in : 

geändert. 

Comct-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

29 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 90 vom 27. 10. 1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Tischfeuerwerk Nr. 7 
mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0025 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Tischfeuerwerk Nr. 7 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Apri11972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 171 vom 19. I. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Knisterfontäne 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0077 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Knisterfontäne 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 
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Der Präsident d~r 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 170 vom 22. I. 1971 zum Vertrieb. zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Geisterfontäne 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PI- 0038 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Geisterfontäne 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 20 I vom II. 2. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Propeller 
mit dem Zulassungszeichen :. 

BAM - P I - 0269 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Propeller 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Ze h r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 202 vom II. 2. 1971 zum Vertrieb. zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kreisel 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PI- 0273 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Kreisel 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem. den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 208 vom 8. 3. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Tischfeuerwerk Nr. 2 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PI- 0278 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Tischfeuerwerk Nr. 2 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident d·~r 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 tBGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 209 vom 8. 3. 1971 zum Vertrieb. zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Tischfeuerwerk Nr. 3 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PI- 0275 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Tischfeuerwerk Nr. 3 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem. den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI.I S. 633)mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 210 vom 8. 3. 1971 zum Vertrieb. zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Tischfeuerwerk Nr. 4 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI - 0282 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Tischfeuerwerk Nr. 4 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Zehr 

31 



Bekanntmachung eines Nacbtrlllft zur 
Zulassung eines pyrotechn~hen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 211 vom 8. 3. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Tischfeuerwerk Nr. 6 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0284 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in : 

Tischfeuerwerk Nr. 6 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Co"met GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 220 vom 16. 7. 1971 zum Vertrieb , zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Silberregen B 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0293 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Silberregen B 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 
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Der Pr:isident d~r 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Jng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 <BGBI.I S. 1358) und § 14 der Zwe i
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 215 vom 8. 3. 1971 zum Vertrieb. zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Blitzwatte 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM -PI - 0288 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Blitzwatte 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- lng .. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 221 vom 1. 6. 1971 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Goldregen B 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI - 0297 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Goldregen B 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in : Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem. den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z c h r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 276 vom l 0. 5. 197 I zum Vertrieb. zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Scherzkorken mit magischem 
Effekt 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI - 0309 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Scherzkorken mit magischem Effekt 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 280 vom I. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Gloria-Kinderfackel 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0316 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Gloria-Kinderfackel 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassun~ 
vom 24. April 197 2 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 275 vom I. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Scherzkorken mit Zauberfunken 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0314 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Scherzkorken mit Zauberfunken 

und der Firmenname des Herstellers von : 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem. den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. -lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 342 vom 3. 9. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Wunderkerze 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0318 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Wunderkerze 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 317 vom 3.9.1971 zum Vertrieb. zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Goldregen A 
mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0345 
wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Goldregen A 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 326 vom 27.7.1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Zauberkaktus 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI - 0335 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Zauberkaktus 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GbmH 

Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem. den 18. Januar 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z c h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 13S8) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 341 vom 3.9.1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Silberregen A 
mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PI- 0352 
wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Silberregen A 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 2S. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. ISS vom 19.1. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Bengalische 
Riesenfackel, grün 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0066 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Bengalische Riesenfackel, 
grün 

und der Firmennahme des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsiden t der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. · J. Z e h r 



Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25 . August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses G~setzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 15 7 vom 19.1.1971 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Bengalische 
Riesenfackel, rot 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I I - 0077 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Bengalische Riesenfackel , 
rot 

und der Firmennahme des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April .l972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 41 vom 18.8.1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kanonenschlag C 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I I - 0509 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in : 

Kanonenschlag C 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Rundesanstalt für Malt!rialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - I ng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Der pyrotechnische Gegenstand 

Heulrakete 

mit dem der Firma 

erteilten Zulassungszeichen 

im Werk 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
5208 Eitorf/Sieg 

BAM -Pli - 0320 

23 Kiel - Pries 
Uhlenhorster Weg 55 

dieser Firma hergestellt, trägt zusätzlich zu der sonst vorgeschriebe
nen Kennzeichnung den Hinweis für die Verwendung: 

Rakete senkrecht auf ebenen Boden stellen, am äußersten 
Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Die diesbezügliche Veröffentlichung im Mitteilungsblatt Band I 
Nr. 3 Seite 26 vom Oktober 1970 wird hierdurch ungültig. 

Berlin-Dahlem, den 15.6.1971 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 42 vom 17.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Riesenkanonenschlag 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I l - 0513 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Riesenkanonenschlag 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 43 vom 17.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kubischer 
Kanonenschlag 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I I - 0516 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Kubischer Kanonenschlag 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 46 vom 18.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Mikado-Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- P II- 0518 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Mikado-Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Zehr 

--- ------ ~- -----------

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 49 vom 18.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Venus-Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 
BAM - P I! - 0523 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Venus-Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 
Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 53 vom 18.8.1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Quodlibet-Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 
BAM - P II - 0526 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 
Quodlibet-Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 



Nachtrag zur Veröffentlichung im Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung Band 1 Nr. S Seite 40 

Auf Ant rag der Firma Pyrotechnische Fabrik 
Oskar Lünig 

vom 

7 Stuttgart 81 
Im Beigart I 

4. 6. 1971 

wird der pyrotechnische Gegenstand 

Handrakete mit Stern 

mit dem Zulassungszeichen 

BAM - Pli - 0527 

in geänderter Ausführung zugelassen. Entsprechend der Änderung 
ist der Gegenstand zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeich
nung mit dem folgenden Hinweis für die Verwendung zu versehen: 

Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, ge
eignete Halterung (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß 
die Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Schutzkappe abziehen, Gegenstand am äußersten Ende 
der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin-Dahlem, den 23. II. 1971 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 57 vom 12.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Spezial-Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 
BAM - P li - 0533 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Spezial-Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

---!-

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
ZulassuiiJ eines pyrotechnilchen Ge,enstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 56 vom 12.8.1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Silberrakete 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0529 
wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Silberrakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 
Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 60 vom 12.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Knallrakete A 

mit dem Zulassungszeichen: 
BAM - P II - 0544 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Knallrakete A 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Zeh r 
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Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 73 vom 31.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kanonenschlag A 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- P II- 0553 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Kanonenschlag A 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet- Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 72 vom 12.8.1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Spanische Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 
BAM - P II - 0560 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 
Spanische Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 
Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

- -- -·~- ·- --· 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 71 vom 12.8.1970 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Stockrakete mit 
Leuchtkugeln 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0557 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 
Stockrakete mit Leuchtkugeln 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. . J. Ze h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 74 vom 31.8.1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zu Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Goldhandschlange 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0562 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Goldhandschlange 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und~ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 197 2 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I 00 vom 30. I 0. 1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kugelborn be 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P !I - 0566 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in : 

Kugelbombe 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

C'ometGmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Pr;isident d~r 
Bundesanstalt für Materialpliifung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem au f Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. I 358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mii dem Zulassungsbescheid 
Nr. 158 vom 19. I. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Bengalfackel, rot 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I! - 0577 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Bengalfackel , rot 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bun desanstalt für ~l atc rüd rrüfung 

Im Auftrag 

Or. - I ng. J. Z c h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April I 97 2 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 160 vom 21. I. 1971 zum Vertrieb , zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-C'olorschlag 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI! - 0572 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Colorschlag 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: C'omet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für ~laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - I ng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August I 969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 156 vom I 9. 1. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Bengalfackel, grün 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0583 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Bengalfackel, grün 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem , den I 8. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- lng. J. Z c h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 93 vom 29. 6. 1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Pfeifende Handschlange 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0603 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Pfeifende Handschlange 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 97 vom 28. 10. 1970 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Handschlange 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0611 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Handschlange 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

40 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für l\laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

- -~- --

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 92 vom 27. 10. 1970 zum Vertrie~, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Viktoria-Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0605 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Viktoria-Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Jng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 623) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 98 vom 28. I 0. 1970 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Handkomet 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0614 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Handkomet 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für :\laterialprüfL1ng 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 197 2 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 110 vom 28. 10. 1970 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Knaller 
mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- P II- 0733 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Knaller 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dah.lem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundcsanst:llt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung e~es pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I 07 vom I 0. II. 1970 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Super-Kanonenschlag 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0742 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Super-Kanonenschlag 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsiden t der 
Bundesanstalt für Ma terialprüfung 

Im Auft rag 

Dr. - Ing. J . Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen ~1!4!_nstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchf\lhrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 197 2 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I 08 vom 8. 3. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Pracht-Rakete 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P 11- 0736 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in : 

Pracht-Rakete 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den !8. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Matcrialpriifung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmacbuna eines Nachtraaes zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 109 vom 21. I. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Schwärmer B 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0746 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

SchwärmerB 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
ZuliiBIUng eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April I 972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 161 vom 21. I. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Schwärmer A 
mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0806 
wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Schwärmer A 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 

Berlin-Dahlem, den I 8. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. 1. Z e h r 

I 

---------------------------- - ------·-- ---:----

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I 62 vom 14. I. I 971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kanonenschlag B 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- P II - 081 I 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Kanonenschlag B 

und der ·Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den I 8. Januar 1973 
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Der Präsid~nt der 
Bundesanstalt für nlaterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

1 
I 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. I 358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I63 vom 18. I. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: ... 

Diamant-Gewehrschlag 

mit dem Zuiassungszeichen: 

BAM - P II - 0~09 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Gewehrschlag 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den I 8. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J . Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. I 358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April I 972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 167 vom 12. I. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Stockrakete mit Knall 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM-PII-0813 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Stockrakete mit Knall 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar I973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für ~lakrialprüfung 

Im 1\uftrag 

Dr.-Ing. J. Ze hr 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 19n (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 323 vom 22. 7. 1971 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Petarde 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 081 5 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Petarde 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mat~rialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. 1. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und§ I4 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I 66 vom 22. I. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Mikado-Fontäne 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - PI! - 0823 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Mikado-Fontäne 

und der Firmenname des Herstellers von : 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Da.hlem, den I 8. Januar 1973 

Der Präsid en t der 
BundcsanstJlt für .\bterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J . Ze h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) und § I4 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 197 2 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 3 21 vom 22. 7. 1971 zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Verwandlungs-Fontäne 

mit dem Zulassungszeichen: 

SAM - Pli - 0820 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Verwandlungs-Fontäne 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den I K Januar 1973 

Dl·r Priisidcnt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August I 969 (BGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBl. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. I 65 vom I 9. I. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Kornblumen-Fontäne 

mit dem Zulassungszcichen: 

BAM - PI! - 0825 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Kornblumen-Fontäne 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den I ll. Januar I 973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- Ing. J. Zeh r 
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Bekanntmachung e ines Nachtrages mr 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 164 vom 22 . 1. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Brillant-Fontäne 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P !I - 0829 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Brillant-Fontäne 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - I ng. J . Z c h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 274 vom I. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Fliegender Kanonenschlag 
(Doppelschlag) 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P 11 - 0883 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Fliegender Kanonenschlag (Doppelschlag) 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 
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Der Pr~isidcnt der 
Bundesanstalt für \lntcrialpii.tfung 

Im Auftrag 

Or. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages mr 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosiomgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchflihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 197 2 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 200 vom II . 2. 1971 zum Vertrieb , zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Böller 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- P II- 0838 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Böller 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 271 vom I. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Fliegender Brummkreisel 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0898 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Fliegender Brummkreisel 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstall für ~!aterialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z c h r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969lBGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 340 vom 19. 8. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Handleuchtkugel 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I1 - 0907 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Handleuchtkugel 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mutcriulpliifung 

Im Auftrag 

Dr. - lng . . J. Z c h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 293 vom 28. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Silberschwärmer 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM-PII-0918 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Silberschwärmer 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Pr:isiuen t uer 
Bundesanstalt fü r ~!akrialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August l969lBGBl. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972lBGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 290 vom I. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Schwärmer C 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM-PII-0915 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Schwärmer C 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar I 973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z c h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 322 vom 22. 7. 1971 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Feuertopf 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P II - 0926 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Feuertopf 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fü r Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-lng. J. Zehr 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 281 vom I. 6. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Scherzkorken mit Riesenschlan
ge 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 03 21 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Scherzkorken mit Riesenschlange 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 324 vom 22.7.1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Mitternachtsvase 
mit Schlangenhut 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0341 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Mitternachtsvase mit 
Schlangenhut 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 325 vom 22. 7. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Schlangenhut 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- PI- 0330 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Schlangenhut 

und der Finnenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrags zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1358) mit§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 330 vom 16.8.1971 zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Cobraschlange 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM - P I - 0343 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Cobraschlange 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fiir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Zeh r 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbes~heid 
Nr. 334 vom 16. 8. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Turbosonne 

mit dem Zulassungszeichen: 

BAM- P II- 0932 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Turbosonne 

und der Firmenname des Herstellers von: 

Comet-Apparatebau GmbH 

in: Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für ~latcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. - Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Aprill972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 570 vom 14. 12. I 972 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Satz zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Heizsatz für Druckgasgeneratoren 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
2077 Trittau Bez. Harnburg 
Bei der F euerwerkerei 

Herstellungsstätte: 2077 Trittau 

Zulassungszeichen: BAM - PS- 040 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Der pyrotechnische Satz ist nur zum gewerbsmäßigen 
Herstellen von Heizpatronen für Druckgasgeneratoren 
zu verwenden. 

Berlin-Dahlem, den I 4. 12. 1972 

Der Präsident der 
Bundesa nstalt fiir ~laterialprii fung 

Im Auftrag 

Dr. - lng. J. Zc h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes in der Fassung 
vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633) mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 332 vom 16. 8. 1971 zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand: 

Diamant-Minibombe 

mit dem Zulassungszeichen: 

SAM - P II- 0937 

wird die Bezeichnung des Gegenstandes in: 

Minibombe 

und der Firmenname des Herstellers von: 

in: 

geändert. 

Comet-Apparatebau GmbH 

CometGmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Berlin-Dahlem, den 18. Januar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-lng. J. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

AufGrund von§ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 645 vom 27. 2. 1973 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
sche Satz zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Ver
wendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

A VA Goldregenpulver 

Rudex 
Belgrad/Jugoslawien 

Werk Podjetje "Kamnik" 
Kamnik/Jugoslawien 

Allgemeine Vertriebsgesellschaft für 
Auslandssprengmittel mbH 
415 Krefeld 
Moerser Str. 149 

Zulassungszeichen: BAM- PS- 041 

Auflagen und Bedingungen: 
Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz oder als Bestandteil 
pyrotechnischer Sätze zu verwenden. 
Entsprechend § 14 Abs. 3 der Zweiten Verordnung zur Durch
führung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe ist die
se Einschränkung den Verwendern mitzuteilen. 

Berlin-Dahlem, den 27. 2. 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. -lng. J. Zehr 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Wunderkerze 

Konsum-Zündwarenwerk Riesa 
X 84 Riesa 
Hamburger Str. I 

X 84 Riesa 
Hamburger Str. I 

Europa-Kontor GmbH 
5 Köln 60 
Amsterdamer Str. 228 A 

Zulassungszeichen: BAM- PI- 0214 

wird der Name (Firma) 
des Einführers in: Europa-Kontor GmbH & Co. KG 

geändert. 

Berlin-Dahlem, den 13. Februar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- lng .. J. Zeh r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge-
genstand: Silberregen 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird der Name (Firma) 
des Herstellers in: 

geändert. 

F euerwerkerei 
Paul Zink 
7121 Cleebronn 

7121 Cleebronn 
BAM - P I - 0233 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 

Berlin-Dahlem, den 13. Februar 1973 
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Der Präsident d~r 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.- lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen· 
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge· 
genstand: Goldregen 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird der Name (Firma) 
des Herstellers in: 

geändert. 

F euerwerkerei 
Paul Zink 
7121 Clee bronn 

7121 Cleebronn 

BAM- PI- 0230 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 

Berlin-Dahlem, den 13. Februar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bei dem zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyrotechnischen Ge
genstand: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

wird der Name (Firma) 
des Herstellers in: 

geändert. 

Goldregen 

Feuerwerkerei 
Paul Zink 
7121 Cleebronn 

7121 Cleebronn 

BAM - P I - 0246 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 

Berlin-Dahlem, den 13. Februar 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. J. Z ehr 



Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAMI vom 1. September 1964 

§ j Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft fördern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und 
Aufgaben im Lande Berlin nach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) D\e Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprü
fung sowie die chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer 
Arbeit soll auf der Erkenntrlis ·a-ller von Ihr gepflegten, fachlich beteiligten 
Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich 
und nutzbar zu machen. 

§ 3 Arbeitsprogramme 

Die Bundesanstalt hat Arbeitsprogramme aufzustellen. ln diesen ist fest
zulegen, welche Bereiche von allgemeiner wirtschaftlicher Bedeutung und 
vorrangig sind , darunter besonders solche, die der technischen Entwick
lung und Leistungssteigerung in der Wirtschaft dienen, oder welche die 
Schaffung und Erhaltung volkswirtschaftlicher Werte erwarten lassen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

{2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirt
schaft oder im Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern 
übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den 
Grenzen ihrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Oie Bundesans.talt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Ein
richtungen der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie d ie 
Voraussetzungen der §§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, de
ren Ausführung nach ihrer Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen 
Erkenntnisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder volkswirtschaft
lich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von Belang sind. 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Erfül lu ng ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bundesminister für Wirtschaft und wirkt mit 1n den technischen Ausschüs
sen der Bundesmlnisterlen. dem Deutschen Normenausschuß (DNA), der 
internationalen Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, inter· 
nationalen oder supranat ionalen Stellen. die für die gesamtwirtschattiiche 
E ·ntwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen 
ur.d Insti tuten, den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden 
für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesansta~t die Aufgaben eines 
staatlichen Mater ialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren 
nach einer Gebührenordnung, welche der Zustimmung des Bundesmini
sters für Wirtschaft bedarf. 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhin
derung von dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die 
Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident- und im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident
vertritt die Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergerichtlich 
in allen Angelegenheiten. welche die Bundesanstalt betreffen. 

§ 10 Berichterstattung 

Der Präsident berichtet jährlich dem Bundesminister für Wirtschaft. Hier
bei hat er die jeweiligen Schwerpunkte der Arbeit der Bundesanstalt her
auszustellen und deren Bedeutung für den wissenschaftlichen und techni
schen Fortschritt, für die Leistungssteigerung der deutschen Wirtschaft 
und für die Schaffung und Erhaltung volkswirtschaftlicher Werte zu wür
digen. Wesentliche Veränderungen der Aufgaben, die an die Bundesanstalt 
herangetragen werden, sind nach Tendenz und Gewicht aufzuzeigen . 

§ 11 Kuratorium 

(1) Die Leitung der Bundesanstalt wird in wichtigen Fragen, die die Bun
desanstalt betreffen, von einem Kuratorium beraten, besonders bei der 
Aufstellung der Arbeitsprogramme und der Auswertung der Jahresberich
te des Präsidenten. 

(2) Das Kuratorium besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern, deren An
zahl bis zu 24 betragen kann, und dem Vorsltzer. Der Bundesminister für 
Wirtschaft beruft die Mitglieder und bestellt ei nen seiner Beamten zum 
Vorsitzer. Die Mitgliedschaft endet nach fünf Jahren. Eine Wiederberu
fung ist zu lässig. 

(3) An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen der Präsident, der Vize
präsident und die Abteilungsleiter der Bundesanstalt und Beauftragte des 
Bundesministers für w :rtschaft teiL Andere Bundesminister können im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft Beauftragte ent
senden. 

(4) Die Geschäftsordnung des Kuratoriums wird vom Bundesminister für 
Wirtschaft erlassen. 

§ 12 I nkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 i n Kraft; gleichzeitig treten der 
Erlaß vom 20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 
1954, BWM BI 1954 S. 367) und die zu seiner Änderung ergangenen Er
lasse vom 10. Februar 1956 {Bundesanzeiger Nr. 36 vom 21. Februar 
1 g56, BWM BI 1956 S. 114) und vom 6. November 1962 (Bundesanzeiger 
Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM BI 1962 S. 241) außer Kraft. 

Bonn, den 1. September 1g54 
z 4-44 0219-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmück er 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) vom 25. August 1969 (Auszug) 

§ 28 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

(1) Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, 
nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 29 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Der Bundesanstalt für Materialprüfung obliegt die Durchführung und Aus
wertung physikalischer und chemischer Prü'fungen von Sto ffen und Kon 
struktionen. Sie ist zuständig 
1. für die Entgegennahme der Anzeigen und Stoffproben nach§ 1 Abs. 4 

Satz 1 und die Anordnungen nach § 1 Abs. 4 Satz 3 und 4, 
2 . für die Zulassung von explosionsgefährlichen Stoffen und Sprangzube

hör nach § 4 Abs. 1 bis 4, 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt. Das vorste
hende Gesetz wird hiermit verkündet, 

Bonn, den 25 . August 1969 

Der Bundespräsident Hainemann 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers Brandt 

Für den Bundesminister für Wirtschaft 
Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

Waffengesetz (WaffG) vom 19. September 1972 (Auszug) 

§ 23 Zulassung von Raketenmunition und 
Geschossen mit pyrotechnischer Wirkung 

(1) Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechnischer Wirkung dürfen 
nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht 
oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zu
sammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt für Materi
alprüfung zugelassen sind. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benut

zers oder Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewähr
leistet ist, 

2 . wenn d ie Munition oder die Geschosse den Anforderungen an die Zu 
sammensetzung, Beschaffenheit, Maße, den höchstzulässigen normalen 
oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und die Bezeichnung (§ 26 
Abs. 1) nicht entsprechen , 

3 . soweit die Munition oder die Geschosse in ihrer V'J'irkungsweise, 
Brauchbarkeit und Beständigkeit dem jeweiligen Stand der Technik 
nicht entsprechen. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Raketenmunition und Geschosse 
mit pyrotechnischer Wirkung, die für die Bundeswehr, den Bundesgrenz-

schutz, die Bundeszollverwa·ltung oder die Polizeien der Länder hergestellt 
und ihnen überlassen werden . 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen 
von dem Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öf
fentliche Interessen nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die in Ab
satz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr oder zum sonstigen Ver
bringen aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Bonn, den 19. September 1972 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bundesrates Heinz Kühn 

Der Bundeskanzler B randt 

Der Bundesminister des I nnern Genscher 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen Schmidt 
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Der erste Gas-Chromatograph in der BAM ( Eigenbau vor etwa 16 Jahren) 

Einer der modernen Gas-Chromatographen in der BAM 
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